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1 Einführung 

In den vergangenen Jahren ist immer deutlicher geworden, dass Deutschland angesichts des fortschreitenden 

Klimawandels und internationaler Verwerfungen eine sichere, kostengünstige sowie treibhausgasneutrale 

Energieversorgung benötigt. Die Wärmeversorgung spielt hier eine zentrale Rolle. Hierfür stellt die Kommunale 

Wärmeplanung (KWP) ein strategisches Planungsinstrument dar. Die KWP analysiert den energetischen Bestand, 

vorhandene Potenziale sowie treibhausgasneutrale Versorgungsoptionen für die Wärmewende und identifiziert 

Gebiete, die sich für Wärmenetze oder dezentrale Wärmelösungen eignen. 

5ŜǊ bƛŜŘŜǊǎŅŎƘǎƛǎŎƘŜ [ŀƴŘǘŀƎ Ƙŀǘ ŀƳ нуΦ Wǳƴƛ нлнн Řŀǎ αDŜǎŜǘȊ ȊǳǊ &ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ bƛŜŘŜǊǎŅŎƘǎƛǎŎƘŜƴ DŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ 

Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels sowie zur Änderung weiterer 

DŜǎŜǘȊŜά ōeschlossen. Die in diesem Zuge neu geschaffenen §§ 20, 21 NKlimaG verpflichten alle niedersächsischen 

Kommunen, die Ober- oder Mittelzentrum im Sinne des Landes-Raumordnungsprogramms sind, bis zum 

31. Dezember 2026 einen kommunalen Wärmeplan nach einem gesetzlich vorgegebenen systematischen 

Analyseprozess zu erstellen. Dieser Wärmeplan muss eine Handlungsstrategie mit konkreten Maßnahmen zur 

Erreichung der Treibhausgasneutralität der Wärmeversorgung bis zum Jahr 2040 beinhalten. Mit der Umsetzung 

von mindestens fünf identifizierten Maßnahmen soll innerhalb von fünf Jahren nach Veröffentlichung des 

Wärmeplans begonnen werden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist nicht Bestandteil der kommunalen 

Wärmeplanung. Die Kommunen sind darüber hinaus gesetzlich verpflichtet, den Wärmeplan in regelmäßigen 

Abständen von mindestens fünf Jahren nach seiner Erstellung fortzuschreiben. 

Das zur Erstellung eines kommunalen Wärmeplans verpflichtete Mittelzentrum Aurich hat bereits frühzeitig als 

eine der ersten Kommunen in Niedersachsen den Wärmeplanungsprozess gestartet. 

 

1.1 Motivation 

Angesichts der Bedrohung, die der voranschreitende Klimawandel darstellt, hat die Bundesrepublik im 

Klimaschutzgesetz des Bundes (KSG) die Treibhausgasneutralität zum Jahre 2045 verpflichtend festgeschrieben. 

Das Land Niedersachsen sieht das Erreichen der Treibhausgasneutralität bereits bis 2040 vor (NKlimaG). Auch die 

Stadt Aurich hat den Klimawandel als zentrale Herausforderung erkannt und trägt ihren Teil zur Zielerreichung bei. 

Der Rat der Stadt Aurich am hat am 07.07.2021 die Umsetzung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes mit 

Maßnahmenprogramm beschlossen. Auf dieser Grundlage ist Aurich bereits in verschiedenen Bereichen der 

Klimaneutralität sehr aktiv, wie z.B. durch die Erstellung mehrerer Bebauungspläne für Freiflächen-

Photovoltaikanlagen, die auf einer 2023 veröffentlichten Potenzialstudie beruhen. 

Hinsichtlich der Treibhausgasneutralität fällt dem Wärmesektor eine zentrale Rolle zu, da deutschlandweit in etwa 

die Hälfte des gesamten Endenergieverbrauchs im Bereich der Wärme- und Kältebereitstellung anfällt 

(Umweltbundesamt, 2024). Dazu zählen Prozesswärme, Raumwärme und Warmwasser sowie Kälteerzeugung. Im 

Stromsektor wird bereits über 60 % der Energie erneuerbar erzeugt, während es im Wärmesektor bislang nur 
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18,8 % sind (Umweltbundesamt, 2023). Städte und Kommunen tragen eine zentrale Verantwortung für die 

Dekarbonisierung des Wärmesektors, da sie durch ihre lokale Steuerung, gesetzliche Verpflichtungen, 

Vorbildfunktion und die Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer 

Energien entscheidend zur Erreichung nationaler und internationaler Klimaziele beitragen. Die kommunale 

Wärmeplanung stellt hierfür eine Plangrundlage dar. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Aurich bereits frühzeitig 

beschlossen, die Planung für die Dekarbonisierung des Wärmesektors zu erstellen. Die Stadt kann hierfür zum Teil 

auf bestehende Konzepte und Vorarbeiten sowie existierende Strukturen aufbauen und hat diese im Zuge der 

Durchführung der Kommunalen Wärmeplanung zur Verfügung gestellt. 

 

1.2 Ziele der KWP und Einordnung in den planerischen Kontext 

Da Investitionen in die Energieinfrastruktur mit hohen Kosten und langen Zykluszeiten verbunden sind, ist eine 

ganzheitliche Strategie unerlässlich, um eine solide Grundlage für zukünftige Maßnahmen zu schaffen. Die KWP ist 

ein strategisches Planungsinstrument, welche drei übergreifende Ziele verfolgt: 

1. Versorgungssicherheit 

a. Das Ziel der Versorgungssicherheit bedeutet, dass die kommunale Wärmeversorgung langfristig 

stabil und verlässlich gewährleistet ist. Dies umfasst die Bereitstellung von Energie für Heizung 

und Warmwasser. Die Versorgungssicherheit soll sicherstellen, dass Haushalte, öffentliche 

Einrichtungen und Unternehmen nicht von plötzlichen Energieengpässen betroffen sind. 

2. Treibhausgasneutralität 

a. Das Ziel der Treibhausgasneutralität in der kommunalen Wärmeplanung strebt an, den Ausstoß 

von Treibhausgasen aus der Wärmeversorgung so weit wie möglich zu reduzieren und alle 

verbleibenden Emissionen durch klimafreundliche Maßnahmen auszugleichen. Dies beinhaltet 

den Einsatz erneuerbarer Energien, die Verbesserung der Energieeffizienz und die Umstellung 

ŀǳŦ /hі-freie Technologien, um die Erderwärmung und die damit verbundenen 

Klimawandelfolgen zu minimieren. 

3. Wirtschaftlichkeit 

a. Das Ziel der Wirtschaftlichkeit zielt darauf ab, die Wärmeversorgung kosteneffizient zu gestalten, 

sodass sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten für die Wärmeinfrastruktur 

angemessen und tragbar bleiben. Dabei sollen Kostenoptimierungen erreicht werden, ohne die 

Versorgungssicherheit oder Umweltziele zu gefährden, sodass langfristig eine finanzielle 

Entlastung für Kommunen, Unternehmen und Privathaushalte gewährleistet wird 

Zudem stellt sie eine hochwertige erste Planungsgrundlage für Investitionsentscheidungen in Heizungssysteme 

sowie die Eingrenzung des Such- und Optionenraums für städtische Energieprojekte dar. Die KWP ist eng mit 

anderen planerischen Instrumenten wie dem Klimaschutzkonzept oder dem Flächennutzungsplan verknüpft. 

Durch die Integration der KWP in den planerischen Kontext wird eine ganzheitliche Betrachtung der 
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Energieversorgung ermöglicht. Synergien können genutzt und Maßnahmen effizient koordiniert werden, um die 

Durchführung von Studien, Machbarkeitsstudien, die Planung und Realisierung von Quartierskonzepten sowie die 

Entwicklung und Ausführung von sowohl öffentlichen als auch privaten Bauprojekten erfolgreich zu gestalten. 

Somit profitieren von dieser erhöhten Planungssicherheit neben der Kommune auch die Bürger in Aurich. 

 

1.3 Erarbeitung der kommunalen Wärmeplanung 

Die Entwicklung eines kommunalen Wärmeplans ist ein mehrstufiger Prozess, der vier Schritte umfasst. 

 

Abbildung 1: Visualisierung der Betrachtungsobjekte im KWP-Prozess 

 

Abbildung 1 zeigt die Abfolge der vier durchlaufenden Prozessphasen der Kommunalen Wärmeplanung. Im ersten 

Schritt, der Bestandsanalyse, wurde die Ist-Situation der Wärmeversorgung umfassend analysiert. Dazu gehörte 

die Erfassung von Daten zum aktuellen Wärmebedarf und -verbrauch, den daraus resultierenden 

Treibhausgasemissionen, den existierenden Gebäudetypen sowie deren Baualtersklassen. Ebenso wurde die 

vorhandene Infrastruktur der Gas- und Wärmenetze systematisch untersucht und die Beheizungsstrukturen in 

Wohn- und Nichtwohngebäuden detailliert erfasst. Auch vorhandene erneuerbare Energien wurden eingetragen. 

Im zweiten Schritt, der Potenzialanalyse, wurden lokale Potenziale für Energieeinsparungen und den Einsatz 

erneuerbarer Energien zur Wärme- und Stromerzeugung ermittelt. Dabei wurde analysiert, in welchen Bereichen 

Energieeffizienzmaßnahmen sinnvoll umgesetzt werden können, um den Gesamtverbrauch deutlich zu senken. 

Gleichzeitig wurde geprüft, inwieweit erneuerbare Energiequellen wie Solarenergie, Geothermie, Biomasse oder 

Abwärme zur Deckung des lokalen Energiebedarfs beitragen können. Ziel dieser Analyse ist es, die 

Nutzungspotenziale für erneuerbare Energien optimal auszuschöpfen und dadurch langfristig eine 

klimafreundliche und nachhaltige Energieversorgung in der Kommune zu gewährleisten. 
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Im dritten Schritt nutzte man die gewonnenen Erkenntnisse, um Eignungsgebiete für Wärmenetze sowie 

zugehörige Energiequellen und Eignungsgebiete für dezentrale Wärmeversorgungsoptionen zu identifizieren. 

Darauf aufbauend wurde ein Zielszenario für die zukünftige Wärmeversorgung entwickelt, das eine räumlich 

aufgelöste Beschreibung einer möglichen zukünftigen Versorgungsstruktur für das Zieljahr beinhaltet. 

Im vierten Schritt wurden konkrete Maßnahmen als erste Bausteine zur Zielerreichung sowie eine Gesamtstrategie 

für die Wärmewende formuliert. Die Maßnahmen wurden priorisiert und sollen in den nächsten fünf Jahren 

umgesetzt werden. Bei der Erstellung dieser Maßnahmen kam der Kenntnis der lokalen Rahmenbedingungen 

durch die Stadtverwaltung sowie weiteren lokalen Akteuren eine wichtige Rolle zu. Relevante Fachabteilungen der 

Stadt Aurich wurden aktiv in die Erstellung des Wärmeplans einbezogen. Sie trugen durch Diskussionen und 

Validierung von Analysen zur Entwicklung von Wärmenetzeignungsgebieten und Maßnahmen bei. Am Ende des 

Planungsprozesses steht der Beschluss des Wärmeplans im Stadtrat. 

Es gilt zu beachten, dass die kommunale Wärmeplanung im Projektgebiet ein kontinuierlicher Prozess ist, der 

regelmäßig und unter Berücksichtigung weiterer Entwicklungen überarbeitet und angepasst werden muss. Durch 

die Diskussion und die Zusammenarbeit der Akteure wird der Wärmeplan fortlaufend verbessert und 

weiterentwickelt. 

1.4 α5ƛƎƛǘŀƭŜǊ ½ǿƛƭƭƛƴƎά ŀƭǎ ȊŜƴǘǊŀƭŜǎ !ǊōŜƛǘǎǿŜǊƪzeug 

9ƛƴŜ .ŜǎƻƴŘŜǊƘŜƛǘ ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘŜǎ ƛǎǘ ŘƛŜ bǳǘȊǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜƴ αŘƛƎƛǘŀƭŜƴ ½ǿƛƭƭƛƴƎǎά ŦǸǊ ŘƛŜ tƭŀƴŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎΦ 5ŜǊ 

digitale Zwilling der Firma greenventory GmbH dient als zentrales Arbeitswerkzeug für die Projektbeteiligten und 

erleichtert die Komplexität der Planungs- und Entscheidungsprozesse. Es handelt sich um ein spezialisiertes 

digitales Kartentool, welches ein virtuelles, gebäudescharfes Abbild des Projektgebiets darstellt. Dieses bildet nicht 

nur die Grundlage für die Analysen, sondern dient zugleich als zentraler Ort für die Datenhaltung im Projekt. Dies 

bietet mehrere Vorteile wie eine homogene Datenqualität, die für fundierte Analysen und Entscheidungen 

unabdingbar ist, erleichtert die Zusammenarbeit im Projektteam und ermöglicht eine effizientere 

Prozessgestaltung. Darüber hinaus eignet sich der digitale Zwilling hervorragend für die Kommunikation der 

Ergebnisse, da komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge anschaulich visualisiert und so verständlich für 

Bürger, Entscheidungsträger und andere Interessensgruppen aufbereitet werden können. 

1.5 Aufbau des Berichts 

5ŜǊ ǾƻǊƭƛŜƎŜƴŘŜ .ŜǊƛŎƘǘ ƎƭƛŜŘŜǊǘ ǎƛŎƘ ǿƛŜ ŦƻƭƎǘΥ 5ŜǊ !ōǎŎƘƴƛǘǘ αDǊǳƴŘƭŀƎŜƴ ŘŜǊ YƻƳƳǳƴŀƭŜƴ ²ŅǊƳŜǇƭŀƴǳƴƎά 

ergänzt diese Einführung und fasst die am häufigsten gestellten Fragen rund um die Wärmeplanung zusammen. In 

den anschließenden Kapiteln erfolgt die Erarbeitung der vier Phasen, die den Kern der kommunalen 

Wärmeplanung ausmachen. Kapitel 5 enthält Steckbriefe der verschiedenen Wärmenetzeignungsgebiete. 

Kapitel 7 enthält Steckbriefe zu den definierten Maßnahmen im Projekt, welche den Kern der 

Wärmewendestrategie darstellen. Abschließend werden die Befunde der kommunalen Wärmeplanung 

zusammengefasst. 



 

© Stadt Aurich Seite 12 von 115 

 

  

2 Grundlagen der Kommunalen Wärmeplanung 

In diesem Abschnitt bieten wir eine zügige und unkomplizierte Einführung in die Thematik der kommunalen 

Wärmeplanung. Hier finden Sie eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl der wichtigsten und am häufigsten 

gestellten Fragen, um sich einen klaren und umfassenden Überblick über das Thema zu verschaffen. 

2.1 Was ist ein Wärmeplan? 

Der Wärmeplan ist ein strategisches Instrument, mit dem Ziel, den Wärmebedarf methodisch zu prognostizieren, 

um die Wärmeversorgung auf kommunaler Ebene ganzheitlich zu planen. Ziel ist die Gewährleistung einer 

treibhausgasneutralen, sicheren und kostengünstigen Wärmeversorgung. Der Plan umfasst die Analyse der 

aktuellen Situation der Wärmeversorgung, die Ermittlung des zukünftigen Wärmebedarfs sowie die Identifizierung 

von Potenzialen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Diese werden zu einem lokalen Zielbild 

(Zielszenario) zusammengefügt. Daneben beinhaltet der Wärmeplan die Entwicklung von Strategien und 

Maßnahmen als erste Schritte zur Zielerreichung. Der Wärmeplan ist spezifisch auf die Stadt zugeschnitten, um die 

lokalen Gegebenheiten und Bedürfnisse zu berücksichtigen. 

2.2 Gibt es verpflichtende Ergebnisse? 

Der Wärmeplan dient als strategischer Fahrplan, der erste Handlungsempfehlungen und Entscheidungsgrundlagen 

für die beteiligten Akteure liefert. Die Ergebnisse der Analysen können genutzt werden, um die kommunalen 

Prioritäten und Pläne auf das Ziel der treibhausgasneutralen Wärmeversorgung auszurichten. Daneben werden 

auch konkrete Maßnahmenvorschläge formuliert, die die Entwicklung der Wärmeversorgungsinfrastruktur und die 

Integration erneuerbarer Energien betreffen. Die Ergebnisse und Maßnahmenvorschläge des Wärmeplans dienen 

der Stadtverwaltung sowie weiteren entscheidenden politischen Gremien als Grundlage für die weitere Stadt- und 

Energieplanung. 

Der kommunale Wärmeplan soll nach aktueller Landesgesetzgebung mindestens fünf Maßnahmen benennen, 

deren Umsetzung innerhalb der ersten fünf Jahre nach Veröffentlichung des Wärmeplans startet (§20 Abs. 5 

NKlimaG). Die konkreten Maßnahmen hängen von den individuellen Gegebenheiten im Projektgebiet und den 

identifizierten Potenzialen ab. Im Projektgebiet wurden insgesamt fünf Maßnahmen durch die Projektbeteiligten 

identifiziert und priorisiert, die in diesem Bericht genauer beschrieben werden. Die kommunale Wärmeplanung ist 

ein kontinuierlicher Prozess, der regelmäßig und unter Berücksichtigung weiterer Entwicklungen überarbeitet und 

angepasst werden muss. Durch die Diskussion und die Zusammenarbeit der Akteure wird der Wärmeplan 

fortlaufend verbessert und weiterentwickelt. 

2.3 Wie ist der Zusammenhang zwischen GEG, BEG und kommunaler Wärmeplanung? 

Die gesetzliche Landschaft rund um Energieeffizienz und Klimaschutz ist komplex und vielschichtig. Zentrale 

Elemente dieser Landschaft sind das Gebäudeenergiegesetz (GEG), die Bundesförderung für effiziente Gebäude 

(BEG) sowie die kommunale Wärmeplanung, geregelt durch das niedersächsische Klimagesetz (NKlimaG) 
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beziehungsweise durch das Wärmeplanungsgesetz des Bundes (WPG). Diese Instrumente, obwohl sie auf 

unterschiedlichen politischen Ebenen operieren, ergänzen sich gegenseitig und zielen darauf ab, eine nachhaltige 

und effiziente Nutzung von Energie im Gebäudesektor zu fördern und die Klimaziele zu erreichen. Das GEG setzt 

die rechtlichen Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden und die Nutzung erneuerbarer 

Energien, während das BEG, ein Förderprogramm des Bundes, finanziell die Umsetzung dieser Anforderungen 

unterstützt, indem es Fördermittel für energetische Sanierungen und Neubauten bereitstellt. Die kommunale 

Wärmeplanung fokussiert sich hingegen auf die strategische Planung der Wärmeversorgung auf kommunaler 

Ebene. Alle Instrumente haben jedoch das gemeinsame Ziel, die CO2-Emissionen des Gebäude- bzw. Wärmesektors 

zu reduzieren und die Energieeffizienz zu steigern. Dabei ergänzt die kommunale Wärmeplanung die Vorgaben des 

GEG, indem sie eine übergeordnete Perspektive einnimmt. Die Standards und Vorgaben, die im GEG festgelegt 

sind, setzen auf Gebäudeebene den regulatorischen Rahmen, sollen jedoch mit der Wärmeplanung verzahnt 

werden. Konkret ist gemäß § 71 GEG in Neubauten in Neubaugebieten, für die der Bauantrag nach dem 01.01.2024 

gestellt wird, nur noch der Einbau von Heizsystemen mit einem Mindestanteil von 65 % erneuerbarer Energien 

erlaubt. Für die Erfüllung gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie z. B. die Installation einer Wärmepumpe oder 

die Nutzung von Biogas oder anderer klimaneutral hergestellter Energieträger. Im Gebäudebestand werden jedoch 

neu eingebaute Heizungsanlagen zugelassen, die zum Stichjahr 2029 mindestens 15 % und ab 2035 mindestens 30 

% der bereitgestellten Wärme aus Biomasse, grünem oder blauem Wasserstoff nutzen. Ab 2040 müssen es mind. 

60 % sein. 

Diese Übergangsfrist zur klimaneutralen Wärmeversorgung wird je nach Status der kommunalen Wärmeplanung 

entsprechend modifiziert: Hier besteht zwischen WPG und GEG eine direkte Verzahnung. Grundsätzlich gilt die 

65 %-EE-Vorgabe für alle Gebäude erst mit Ablauf der Fristen für die Kommunale Wärmeplanung. Vorher gilt: Für 

Gebäude, in nach § 26 WPG durch den Gemeinde- oder Stadtrat in einer gesonderten Satzung beschlossenen, 

ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜƴ αDŜōƛŜǘŜƴ ȊǳƳ bŜǳ- ƻŘŜǊ !ǳǎōŀǳ Ǿƻƴ ²ŅǊƳŜƴŜǘȊŜƴ ƻŘŜǊ ²ŀǎǎŜǊǎǘƻŦŦƴŜǘȊŀǳǎōŀǳƎŜōƛŜǘŜƴάΣ ƎǊŜƛŦŜƴ 

§ 71 Abs. 8 Satz 3 GEG bzw. § 71k Abs. 1 Nummer 1 GEG. Diese bestimmen, dass ein Monat nach Bekanntgabe in 

diesen entsprechenden Gebieten die 65 %-EE-Vorgabe anzuwenden ist. Es kann ein Wärmeliefervertrag 

abgeschlossen werden, der einen Mindestanteil von 65 % erfüllt. Hierzu ist eine Übergangsfrist von zehn Jahren 

für ausgewiesene Wärmenetzausbaugebiete vorgesehen. In Wasserstoffnetzausbaugebieten hingegen eine bis 

zum Betrieb des Wasserstoffnetzes, wobei dieses bis spätestens Ende 2044 vollständig mit Wasserstoff versorgt 

sein soll. Während dieser Übergangsphasen, die mit der Erstellung der Versorgungsnetze zusammenhängen, sind 

keine verpflichtenden Anteile erneuerbarer Energien für neueingebaute Heizanlagen vorgeschrieben. Des 

Weiteren können bestehende Heizanlagen in den entsprechenden Gebieten, die diese Vorgabe nicht erfüllen, 

repariert und weiter betrieben werden. 

Es ist wichtig zu betonen, dass im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung keine Gebiete zum Neu- oder 

Ausbau von Wärmenetzen oder Wasserstoffnetzen ausgewiesen werden, sondern dies ausschließlich in einer 

gesonderten Satzung des Gemeinde- oder Stadtrats erfolgen würde. Gemäß § 23 Abs. 4 WPG hat der Wärmeplan 

daher keine rechtliche Außenwirkung und begründet keine einklagbaren Rechte oder Pflichten. 
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Für bestehende Wärmepläne, die nach dem Niedersächsischen Klimagesetz (NKlimaG) erstellt wurden, gilt nach 

dem WPG des Bundes ein Bestandsschutz. Dies trifft insbesondere auf Wärmepläne zu, die aus Länder- oder 

Bundesmitteln gefördert oder nach anerkannten Praxisleitfäden erstellt wurden und im Wesentlichen, den im 

WPG aufgeführten Anforderungen entsprechen. 

Die BEG kann als Umsetzungshilfe des GEG und der kommunalen Wärmeplanung gesehen werden. Die BEG bietet 

finanzielle Anreize für Gebäudeeigentümer*innen, die Mindestanforderungen des GEG an Gebäude nicht nur zu 

erfüllen, sondern sogar zu übertreffen. Dies fördert die Umsetzung der Ziele der kommunalen Wärmeplanung, da 

durch die BEG mehr finanzielle Ressourcen für die Integration von erneuerbaren Energiesystemen oder die 

Umsetzung von Effizienzmaßnahmen zur Verfügung stehen. 

Darüber hinaus steht es den Kommunen frei, gerade in Neubaugebieten ehrgeizigere Ziele und Standards als die 

des GEG zu definieren und diese in ihre lokale Wärmeplanung zu integrieren. Dies ermöglicht es den Kommunen, 

auf lokale Besonderheiten und Gegebenheiten einzugehen und so eine effektivere Umsetzung der im GEG 

festgelegten Ziele zu erreichen. 

In der Praxis können also alle Ansätze ineinandergreifen und sich gegenseitig unterstützen, um eine effiziente und 

nachhaltige Energieversorgung zu fördern. 

2.4 Welche Gebiete sind prinzipiell für den Bau von Wärmenetzen geeignet? 

LƳ ½ǳƎŜ ŘŜǊ ²ŅǊƳŜǇƭŀƴǳƴƎ ǿǳǊŘŜƴ α9ƛƎƴǳƴƎǎƎŜōƛŜǘŜά ƛŘŜƴǘƛŦƛȊƛŜǊǘΥ 5ŀōŜƛ ƘŀƴŘŜƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ǳƳ DŜōƛŜǘŜΣ ŘƛŜ 

aufgrund ihrer hohen Wärmeliniendichte besonders gut für Wärmenetze geeignet sind. Die Wärmeliniendichte, 

ein Maß für die Konzentration von Wärmebedarf pro Meter Straßenabschnitt, ist das zentrale Kriterium bei der 

Auswahl dieser Gebiete. Eine hohe Wärmeliniendichte ist ein Indiz für eine effiziente und wirtschaftliche 

Wärmeversorgung. Darüber hinaus ergibt sich die Eignung aus der Nähe zu potenziellen Wärmequellen, wie etwa 

Industrieanlagen, Klärwerken oder Biomasseheizkraftwerken, sowie zu Wärmeverbrauchern, wie Wohn- und 

Gewerbegebieten. Diese Synergie von Quelle und Senke unterstützt die optimale Nutzung von Ressourcen. In 

diesen Gebieten sind daher weitere Planungsschritte besonders sinnvoll und vielversprechend. 

2.5 In welchen Gebieten werden Wärmenetze ausgebaut? 

Auf Grundlage der Eignungsgebiete werden in einem der Wärmeplanung nachgelagerten Schritt 

Machbarkeitsstudien und anschließend Ausbaupläne für Wärmenetzausbaugebiete erstellt, die neben der 

Wärmebedarfsdichte weitere Kriterien, wie die wirtschaftliche und ressourcenbedingte Umsetzbarkeit, mit 

einbeziehen. Diese sollen von der Stadt, Projektentwicklern und Wärmenetzbetreibern erstellt werden. Der 

Ausbau der Wärmenetze bis 2040 wird in mehreren Phasen erfolgen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig. 

Ausbaupläne werden von der Stadt, sobald diese vorliegen, veröffentlicht. 
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2.6 Kann eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung erreicht werden? 

Durch die Realisierung des Wärmeplans ist die Erreichung der Treibhausgasneutralität im Wärmesektor bis zum 

Zieljahr 2040 theoretisch möglich, allerdings nicht ausschließlich auf lokaler Ebene. Grund dafür ist, dass einige 

Wärmequellen und Technologien, die derzeit genutzt werden oder in absehbarer Zukunft verfügbar sind, weiterhin 

gewisse Mengen an Treibhausgasen emittieren. Dazu gehören zum Beispiel Erdgas- oder Öl-Heizungen, die nicht 

vollständig durch erneuerbare Energien ersetzt werden können, sowie die begrenzte Verfügbarkeit und Effizienz 

von Technologien zur vollständigen CO2-Abscheidung und -Speicherung. Außerdem spielt die infrastrukturelle und 

wirtschaftliche Umsetzbarkeit eine Rolle, da der vollständige Umstieg auf klimaneutrale Alternativen teilweise mit 

erheblichen Investitionen und langen Umsetzungszeiträumen verbunden ist. Es bleibt eine Restemission, die 

ausgeglichen werden muss. Obwohl die vollständige Erreichung der Treibhausgasneutralität mit den 

ausgearbeiteten Maßnahmen allein nicht garantiert werden kann, stellen sie dennoch einen wichtigen Schritt in 

die richtige Richtung dar. 

2.7 Welchen Mehrwert bietet die Wärmeplanung? 

Die Umsetzung einer kommunalen Wärmeplanung bietet zahlreiche Vorteile. Durch ein koordiniertes 

Zusammenspiel von Wärmeplanung, Quartierskonzepten und privaten Initiativen lässt sich eine kosteneffiziente 

Wärmewende realisieren, die Fehlinvestitionen vorbeugt und das Investitionsrisiko senkt. Durch die Eingrenzung 

des Suchraums für Investitionen in Wärmenetze wird zudem das Risiko minimiert. Eine strategische 

Planungsgrundlage ermöglicht es, frühzeitig relevante Daten zu sammeln und zu analysieren, um fundierte 

Entscheidungen zu treffen. Diese frühzeitige Auseinandersetzung mit den lokalen Gegebenheiten und Potenzialen 

ist richtungsweisend für individuelle Entscheidungen der Bürger*innen und fördert die Akzeptanz und Beteiligung 

der Bevölkerung. So können kommunale Wärmeplanungen maßgeblich dazu beitragen, dass die 

Energieversorgung zukunftssicher und nachhaltig gestaltet wird. 

2.8 Was bedeutet die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans für Anwohner und 

Anwohnerinnen? 

Der kommunale Wärmeplan dient in erster Linie als strategische Planungsbasis und identifiziert mögliche 

Handlungsfelder für die Kommune. Dabei sind die im Wärmeplan ausgewiesenen Eignungsgebiete für Wärmenetze 

oder Einzelversorgungen sowie spezifische Maßnahmen als Orientierung und nicht als verpflichtende 

Anweisungen zu verstehen. Vielmehr dienen sie als Ausgangspunkt für weiterführende Überlegungen in der 

städtischen und energetischen Planung und sollten daher an den relevanten kommunalen Schnittstellen 

berücksichtigt werden. 

Insbesondere bei der Entwicklung von Wärmenetzen, aber auch in Gebieten, die perspektivisch nicht für 

Wärmenetze geeignet sind, werden Anwohner*innen frühzeitig informiert und eingebunden. So kann 

sichergestellt werden, dass die individuellen Entscheidungen zur Umstellung der Wärmeversorgung eines 

Gebäudes im Einklang mit der kommunalen Planung getroffen werden (BMWK, 2023). 
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Ich bin Mieterin oder Mieter: Informieren Sie sich über etwaige geplante Maßnahmen und sprechen Sie mit Ihrer 

Vermieterin oder Ihrem Vermieter über mögliche Änderungen. 

Ich bin Gebäudeeigentümerin oder Gebäudeeigentümer: Berücksichtigen Sie die Empfehlungen des kommunalen 

Wärmeplans bei Sanierungen oder Neubauten. Analysieren Sie die Rentabilität der möglichen Handlungsoptionen 

auf Gebäudeebene, wie Sanierungen, die Installation einer Wärmepumpe oder der Anschluss an ein Wärmenetz, 

im Hinblick auf die langfristige Wertsteigerung der Immobilie und mögliche Mietanpassungen. Achten Sie bei der 

Umsetzung von Sanierungen auf eine transparente Kommunikation und Absprache mit den Mietern und 

Mieterinnen, da diese mit temporären Unannehmlichkeiten und Kostensteigerungen einhergehen können. 

Prüfen Sie, ob sich Ihr Gebäude in einem Eignungsgebiet für Wärmenetze befindet. Falls ja, können Sie für eine 

genauere Auskunft zu einem möglicherweise konkret geplanten Wärmenetzausbau die Stadtverwaltung 

kontaktieren. Sollte Ihre Immobilie außerhalb eines der in diesem Wärmeplan aufgeführten 

Wärmenetzeignungsgebiete liegen, ist ein zeitnaher Anschluss an ein Wärmenetz eher unwahrscheinlich. Es gibt 

zahlreiche alternative Maßnahmen, die Sie zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Reduzierung Ihrer CO2-

Emissionen ergreifen können. Durch erneuerbare Energien betriebene Heiztechnologien können dabei helfen, den 

Wärme- und Strombedarf Ihrer Immobilie nachhaltiger zu decken. Dazu gehört beispielsweise die Installation einer 

Wärmepumpe, die mit Luft, Erdwärmesonden oder -kollektoren betrieben wird. Ebenso könnten Sie die 

Installation von Photovoltaik-Anlagen zur Deckung des Strombedarfs in Betracht ziehen. Prüfen Sie, welche 

energetischen Sanierungen zu einer besseren Energieeffizienz Ihres Gebäudes beitragen. Dabei kann die Erstellung 

eines Sanierungsfahrplans sinnvoll sein, der Maßnahmen wie die Dämmung von Dach und Fassade, den Austausch 

der Fenster oder den hydraulischen Abgleich des Heizungssystems beinhalten kann. Moderne Lüftungsanlagen mit 

Wärmerückgewinnung sind eine weitere Option, die Energieeffizienz und den Wohnkomfort zu steigern. 

Darüber hinaus gibt es verschiedene Förderprogramme, die Sie in Anspruch nehmen können. Diese reichen von 

der Bundesförderung für effiziente Gebäude bis hin zu möglichen kommunalen Programmen. Eine individuelle 

Energieberatung kann Ihnen darüber hinaus weitere, auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittene Empfehlungen 

geben.
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3 Bestandsanalyse 

 

Abbildung 2: Vorgehen bei der Bestandsanalyse 

 

Grundlage der KWP ist eine genaue Aufarbeitung der aktuellen Ist-Situation sowie eine umfassende Datenbasis. 

Diese wurde digital aufbereitet und für die Bestandsanalyse genutzt. Dazu wurden zahlreiche Datenquellen 

ausgewertet, integriert und den Akteuren der kommunalen Wärmeplanung zur Verfügung gestellt. Die 

Bestandsanalyse gibt einen umfassenden Überblick über den aktuellen Energiebedarf, die Energieverbräuche und 

die Treibhausgasemissionen der kommunalen Wärmeversorgung (siehe Abbildung 2) 

  

3.1 Das Projektgebiet 

 

Die Kreisstadt Aurich liegt mitten in der Ostfriesischen Halbinsel im Nordwesten des Landes Niedersachsens. Das 

Stadtgebiet hat eine Gesamtfläche von ca. 197,29 km². Die Stadt Aurich liegt in der gemäßigten Klimazone, doch 

steht das kommunale Gebiet im direkten Einfluss der Nordsee. Das zeigt sich daran, dass die Temperaturen im 

Winter häufig höher und im Sommer dementsprechend tiefer als im weiten Inland sind. Zum 31. Dezember 2023 

verzeichnete die Stadt Aurich 43.375 Einwohner*innen, was einer Bevölkerungsdichte von 220 Einwohner*innen 

pro km² entspricht.  

Das Gebiet der Stadt Aurich zeichnet sich durch eine vielfältige Moor- und Geestlandschaftsstruktur aus, die 

sowohl landwirtschaftlich genutzte Flächen als auch städtische und industrielle Bereiche umfasst. Wirtschaftlich 

und technologisch ist das Gebiet integriert in die Metropolregion Nordwest. Im Vergleich zum restlichen 

Ostfriesland, verfügt die Stadt Aurich über eine große Waldfläche. 
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Abbildung 3: Das Projektgebiet Stadt Aurich 

 

3.2 Datenerhebung 

Am Anfang der Bestandsanalyse erfolgte die systematische Erfassung von Verbrauchsdaten für Wärme, 

einschließlich Gas- und Stromverbrauch speziell für Heizzwecke. Anfragen zur Bereitstellung der elektronischen 

Kehrbücher wurden an die zuständigen Bezirksschornsteinfeger gerichtet und im Rahmen des § 21 NKlimaG 

autorisiert. Zusätzlich wurden ortsspezifische Daten aus Plan- und Geoinformationssystemen (GIS) der städtischen 

Ämter bezogen, die ausschließlich für die Erstellung des Wärmeplans freigegeben und verwendet wurden. Die 

primären Datenquellen für die Bestandsanalyse sind folgendermaßen: 

ǒ Statistik und Katasterdaten des amtlichen Liegenschaftskatasters (ALKIS) 

ǒ Daten zu Strom- und Gasverbräuchen, welche vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt wurden 

ǒ Auszüge aus den elektronischen Kehrbüchern der Schornsteinfeger mit Informationen zu den jeweiligen 

Feuerstellen 

ǒ Verlauf des Gasnetzes 

ǒ Daten über Abwärmequellen, welche durch Befragungen bei Betrieben erfasst wurden 

ǒ 3D-Gebäudemodelle (LoD2) 

Die Daten zum Strom- und Gasverbrauch stammen aus den Jahren 2017 bis 2022, welche zum Zeitpunkt der 

Datenerhebung den letzten sechs abgeschlossenen Geschäftsjahren entsprechen. Hierbei wurde jeweils der 

Median der sechs Jahre verwendet. Die Informationen der Schornsteinfeger aus dem elektronischen Kehrbuch 

wurden der Stadt Aurich Anfang 2024 übermittelt. 
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Die vor Ort bereitgestellten Daten wurden durch externe Datenquellen sowie durch energietechnische Modelle, 

Statistiken und Kennzahlen ergänzt. So flossen beispielsweise Daten zur Energieträgerverteilung, basierend auf 

Zensus-Erhebungen, in die Bestandsanalyse mit ein (Quelle: https://atlas.zensus2022.de/). Aufgrund der Vielfalt 

und Heterogenität der Datenquellen und -anbieter war eine umfassende manuelle Aufbereitung und 

Harmonisierung der Datensätze notwendig. 

Hinweis: Die in diesem Bericht im Folgenden präsentierten räumlich verorteten Informationen werden in 

aggregierter (mind. 5 Gebäude) und damit anonymisierter Form dargestellt. Somit sind keine Rückschlüsse auf 

einzelne Gebäude möglich. Aufgrund des Zusammenfassens mehrerer Gebäude ist zu beachten, dass Angaben für 

einzelne Gebäude deutlich nach oben oder unten abweichen können. 

 

3.3 Gebäudebestand 

Durch die Zusammenführung von offenem Kartenmaterial sowie dem amtlichen Liegenschaftskataster ergaben 

sich 23.756 betrachtete Gebäude im Projektgebiet. Wie in Abbildung 4 und Abbildung 5 räumlich dargestellt zu 

sehen, besteht der überwiegende Anteil der Gebäude aus Wohngebäuden, gefolgt von Industrie und Produktion, 

GHD sowie öffentlichen Bauten. Hieraus wird ersichtlich, dass die Wärmewende eine kleinteilige Aufgabe ist und 

sich vor allem im Wohnbereich abspielen muss. 

 

Abbildung 4: Gebäudeanzahl nach Sektoren im Projektgebiet 
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Abbildung 5: Verteilung der vorliegenden Sektoren im Projektgebiet 

 
Die Abbildung 6 zeigt eine räumliche Analyse der Baualtersklassen im Projektgebiet. Es wird deutlich, dass 

Gebäude, die vor 1948 erbaut wurden, verteilt im Zentrum Aurich angesiedelt sind, während jüngere Bauten eher 

am Ortsrand bzw. in eigenen Ortsteilen zu finden sind. Die Identifizierung von Sanierungsgebieten erweist sich 

insbesondere in den Bereichen mit älteren Gebäuden als besonders relevant. Zudem spielt die Verteilung der 

Gebäudealtersklassen eine entscheidende Rolle bei der Planung von Wärmenetzen. Dies ist vor allem in den dicht 

bebauten Altstadtkernen von Bedeutung, wo sowohl die Aufstellflächen für Wärmepumpen begrenzt sind als auch 

die Möglichkeiten für energetische Sanierungen durch strukturelle Gegebenheiten eingeschränkt sein können. 

Die Analyse der Baualtersklassen (siehe Abbildung 6) enthüllt, dass mehr als 62 % der Gebäude vor 1979 errichtet 

wurden, sprich, bevor die erste Wärmeschutzverordnung mit ihren Anforderungen an die Dämmung in Kraft trat. 

Insbesondere Gebäude, die zwischen 1949 und 1978 erbaut wurden, stellen mit ca. 55 % den größten Anteil am 

Gebäudebestand dar und bieten somit das umfangreichste Sanierungspotenzial. Altbauten, die vor 1919 errichtet 

wurden, zeigen, sofern sie bislang wenig oder nicht saniert wurden, den höchsten spezifischen Wärmebedarf. 

Diese Gebäude sind wegen ihrer oft robusten Bauweise interessant für eine Sanierung, allerdings können 

denkmalschutzrechtliche Auflagen Einschränkungen mit sich bringen. Um das Sanierungspotenzial jedes Gebäudes 

vollständig ausschöpfen zu können, sind gezielte Energieberatungen und angepasste Sanierungskonzepte 

erforderlich. Die Gebäudeverteilung anhand der Baualtersklassen ist auf Abbildung 7 zu sehen. 
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Abbildung 6: Verteilung der vorherrschenden Baualtersklassen für Gebäude 

 

Anhand des Baujahres, des Verbrauchs und der Grundfläche wurde eine überschlägige Einteilung der Gebäude in 

die GEG-Energieeffizienzklassen vorgenommen, um den Sanierungsstand abzuschätzen. 

Bei der Analyse der GEG-Energieeffizienzklassen fällt auf, dass die Stadt Aurich viele Wohngebäude aufweist, die 

auf Basis des Gebäudealters vollumfänglich saniert werden müssten. Der Großteil der Gebäude befindet sich im 

unteren Mittelfeld der Energieeffizienz (siehe Abbildung 8). Von den Wohngebäuden, denen ein Wärmebedarf 

zugeordnet werden konnte, sind 22 % den Effizienzklassen G und H zuzuordnen, was unsanierten oder nur sehr 

wenig sanierten Altbauten entspricht. 19,3 % der Wohngebäude sind Effizienzklasse F zuzuordnen, die nach den 

Richtlinien der Energieeinsparverordnung (EnEV, abhängig vom Modernisierungsjahr) modernisiert wurden. Durch 

weitere energetische Sanierungen kann der Anteil der Wohngebäude in den unteren Effizienzklassen zugunsten 

der mittleren Effizienzklassen reduziert werden. 
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Abbildung 7: Gebäudeverteilung nach Baualtersklassen im Projektgebiet 

 

 

Abbildung 8: Wohngebäudeverteilung nach GEG-Effizienzklassen (Verbrauchswerte)  A
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3.4 Wärmebedarf 

Die Bestimmung des Wärmebedarfs erfolgte für die leitungsgebundenen Heizsysteme (Gas, Strom für 

Wärmepumpen und Nachtspeicherheizungen) über die von EWE NETZ bereitgestellten gemessenen 

Verbrauchsdaten (Endenergieverbräuche). In Verschneidung mit Wirkungsgraden der verschiedenen 

Heiztechnologien konnte so der Wärmebedarf bzw. die Nutzenergie ermittelt werden. Bei nicht-

leitungsgebundenen Heizsystemen (Öl, Holz, Kohle) und bei beheizten Gebäuden mit fehlenden Informationen 

zum verwendeten Heizsystem wurde der Wärmebedarf auf Basis der beheizten Fläche, des Gebäudetyps und 

weiteren gebäudespezifischen Datenpunkten berechnet. Für die Gebäude mit nicht-leitungsgebundenen 

Heizsystemen konnte unter Verwendung der entsprechenden Wirkungsgrade auf die Endenergieverbräuche 

geschlossen werden. Bei der Energieträgerzuteilung von Gebäuden mit fehlenden Informationen zum Heizsystem 

wurde auf Daten aus dem Zensusatlas zurückgegriffen. 

 

 

Abbildung 9: Wärmebedarf nach Sektoren 

 
Der aktuelle Heizenergiebedarf im Projektgebiet beträgt jährlich ca. 573 GWh (siehe Abbildung 9). Mit einem Anteil 

von 67 % ist der Wohnsektor am stärksten vertreten. An zweiter Stelle folgt der Industrie- und Produktionsbereich 

mit 16,3 % des Gesamtwärmebedarfs. Auf den Gewerbe-, Handel- und Dienstleistungssektor (GHD) entfällt ein 

Anteil von 11,7 % des Wärmebedarfs und auf die öffentlich genutzten Gebäude, die ebenfalls kommunale 

Liegenschaften beinhalten, entfallen 5 %. Hierbei wird deutlich, dass die Gebäude aus dem Industrie- und 

Produktionssektor im Vergleich zur Gebäudeanzahl überproportional viel Wärmebedarf haben. Das verdeutlicht, 
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dass auch im Industriesektor ein großer Hebel zum Gelingen der Wärmewende liegt, wo mit vergleichsweise 

wenigen Akteuren eine große Wirkung erzielt werden kann. 

Die räumliche Verteilung der Wärmebedarfsdichte pro Hektar in anonymisierter Darstellung befindet sich auf 

Abbildung 10. Zum größten Teil liegen die über mehrere Gebäude gemittelten spezifischen Wärmebedarfe für 

einen Baublock im Bereich von 80-320 MWh/(ha*a). Eine höhere Wärmebedarfsdichte ist vor allem im Bereich des 

Stadtkerns zu erkennen. 

 

Abbildung 10: Verteilung der spezifischen Wärmebedarfe 

 

3.5 Analyse der dezentralen Wärmeerzeuger 

Als Datengrundlage zur Untersuchung der dezentralen Wärmeerzeuger dienten die elektronischen Kehrbücher der 

Bezirksschornsteinfeger, die Informationen zum verwendeten Brennstoff sowie zur Art und zum Alter der 

jeweiligen Feuerungsanlage enthielten. Insgesamt konnten aus den Kehrbüchern Daten zu den primären 

Heizsystemen von 12.918 Gebäuden entnommen werden. Diese Informationen wurden durch Verbrauchs- und 

Netzdaten des Energieversorgers ergänzt. Die übrigen Gebäude sind entweder unbeheizt oder es lagen keine 

Informationen zum Alter des Heizsystems vor. Durch Wärmepumpen versorgte Objekte wurden über Angaben zu 

Heizstromverbrauchswerten erfasst. Wärmenetzanschlüsse und -verbrauchswerte einzelner Gebäude wurden 

über die jeweiligen Netzbetreiber abgefragt.  
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Abbildung 11: Anzahl der jährlich neu installierten Heizsysteme nach Energieträger 

 

Die Abbildung 11 zeigt die Anzahl der neu installierten Heizsysteme pro Jahr, aufgeteilt nach Energieträgern. Da es 

sich um die Auswertung des Datensatzes der Schornsteinfeger handelt, sind Wärmepumpen in der Abbildung nicht 

enthalten. Es zeigt sich, dass während der letzten 20 Jahre durchschnittlich 500 Heizungsanlagen jährlich in Aurich 

neu verbaut wurden. Das Jahr 2023 stellt dabei mit mehr als 750 Anlagen das bisher mit Abstand absatzstärkste 

Jahr dar. 

Um in Zukunft Treibhausgasneutralität im Wärmesektor gewährleisten zu können, müssen alle fossil betriebenen 

Heizsysteme ersetzt werden. Die Untersuchung des Alters der derzeit eingebauten Heizsysteme liefert wichtige 

Anhaltspunkte für eine gezielte Priorisierung beim Austausch dieser Systeme. Eine Auswertung der Altersstruktur 

dieser Systeme auf Gebäudeebene (vgl.Abbildung 12) offenbart einen signifikanten Anteil veralteter 

beziehungsweise stark veralteter Heizanlagen, unter der Annahme einer technisch begründeten Nutzungsdauer 

von 20 Jahren. Diese Annahme führt zu einer klaren Erkenntnis hinsichtlich des dringenden Handlungsbedarfs: 

ǒ 24,7 % aller primärer Heizsysteme überschreiten bereits die Altersgrenze von 20 Jahren. Für diese Anlagen 

bietet das GEG eine erhöhte Förderung bei der Umstellung auf z. B. eine Wärmepumpe. 

ǒ Bei weiteren 9,6 % der Anlagen ist sogar die 30-Jahre-Marke überschritten, was insbesondere vor dem 

Hintergrund des § 72 GEG (Betriebsverbot alter Heizkessel und Ölheizungen) von hoher Relevanz ist. 
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Abbildung 12: Gebäudeanzahl nach Alter der bekannten Heizsysteme 

 

Die anonymisierte räumliche Verteilung des Alters der Heizsysteme lässt sich in Abbildung 13 ablesen. Es wird 

deutlich, dass in den meisten Gebieten das durchschnittliche Alter der Heizsysteme zwischen 10 und 20 Jahre 

beträgt, in einigen Gebieten sogar 20 Jahre und mehr. Einzig in den neueren Siedlungsgebieten zeigt sich ein 

durchschnittlich junges Heizungsanlagenalter, was einhergeht mit der Baualtersklassenverteilung. 

Zusammengefasst ist die Kenntnis über das Alter der Heizsysteme in der Kommunalen Wärmeplanung wichtig, um 

Modernisierungsbedarf zu identifizieren, Förderprogramme effizient zu planen, die Infrastruktur zukunftssicher zu 

ƎŜǎǘŀƭǘŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ /hі-Emissionen zu senken. Es erlaubt eine zielgerichtete und effiziente Wärmeplanung, die 

sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll ist. 

Gemäß § 72 GEG dürfen Heizkessel, die flüssigen oder gasförmigen Brennstoff verbrauchen und vor dem 1. Januar 

1991 aufgestellt wurden, nicht mehr betrieben werden. Das Gleiche gilt für später in Betrieb genommene 

Heizkessel, sobald sie 30 Jahre in Betrieb waren. Ausnahmen gelten für Niedertemperatur-Heizkessel und 

Brennwertkessel, Heizungen mit einer Leistung unter 4 Kilowatt oder über 400 Kilowatt sowie heizungstechnische 

Anlagen mit Gas-, Biomasse- oder Flüssigbrennstofffeuerung als Bestandteil einer Wärmepumpen- oder 

Solarthermie-Hybridheizung, soweit diese nicht mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Ausgenommen sind 

ebenfalls Hauseigentümer*innen in Ein- oder Zweifamilienhäusern, die ihr Gebäude zum 01.02.2002 bereits selbst 

bewohnt haben. Heizkessel mit fossilen Brennstoffen dürfen jedoch längstens bis zum Ablauf des 31.12.2044 

betrieben werden (GEG, 2024). 
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Gemäß der Neuerung des GEG, die ab dem 01.01.2024 in Kraft getreten ist, müssen Heizsysteme, die in Kommunen 

mit maximal 100.000 Einwohner*innen nach dem 30.06.2028 neu eingebaut werden, zukünftig mit mindestens 

65 % erneuerbaren Energien betrieben werden. In Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohner*innen gilt bereits 

der 30.06.2026 als Frist. Wird in der Kommune auf Grundlage eines erstellten Wärmeplans nach § 26 WPG ein 

Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärme- oder Wasserstoffnetzen z. B. in Form einer gesonderten Satzung 

ausgewiesen, gilt die 65 %-Regelung des GEG in diesem Gebiet entsprechend früher. 

Es ist somit ersichtlich, dass in den kommenden Jahren ein erheblicher Handlungsdruck auf 

Immobilienbesitzer*innen zukommt. Dies betrifft v.a. die Punkte eines Systemaustauschs gemäß § 72 GEG. Für 

9,6 % der Heizsysteme, die eine Betriebsdauer von mehr als 30 Jahren aufweisen, muss demnach geprüft werden, 

ob eine Verpflichtung zum Austausch des Heizsystems besteht. Zudem sollte eine technische Modernisierung der 

24,7 % der Heizsysteme mit einer Betriebsdauer zwischen 20 und 30 Jahren erfolgen oder es wird zumindest eine 

technische Überprüfung empfohlen. Diese sollte um die Komponente einer ganzheitlichen Energieberatung 

ergänzt werden. 

 

Abbildung 13: Verteilung nach Alter der Heizsysteme 
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Für die Deckung des Wärmebedarfs (Raumwärme, Warmwasser sowie Prozesswärme) in Aurich werden 685 GWh 

Endenergie pro Jahr benötigt. Die Zusammensetzung der Energiebereitstellung verdeutlicht die Dominanz fossiler 

Brennstoffe im aktuellen Energiemix (siehe Abbildung 14). 

 

Abbildung 14: Wärmebedarf nach Energieträgern 

 
Erdgas trägt mit 648,1 GWh/a (ca. 94 %) maßgeblich zur Wärmeerzeugung bei. Dieser, verglichen mit dem 

Bundesdurchschnitt außergewöhnlich hohe, Anteil liegt u.a. an der ansässigen Industrie, die überwiegend Erdgas 

als Energieträger nutzt und einen hohen Anteil am Energiebedarf der gesamten Kommune hat, sowie am nahezu 

flächendeckend ausgebauten Gasnetz, an das 94,6 % aller beheizter Gebäude in Aurich angeschlossen sind. Heizöl 

folgt mit 10,2 GWh/a (1,5 %). Biomasse trägt mit 24,2 GWh/a (3,5 %) zum bereits erneuerbaren Anteil der 

Wärmeversorgung bei. Ein weiterer Anteil von 2,7 GWh/a (0,4 %) des Wärmebedarfs wird durch Strom gedeckt, 

der in Wärmepumpen und Direktheizungen genutzt wird. Versorgung über Nah- oder Fernwärmenetze macht mit 

7,7 GWh/a einen Anteil von 1,1 % aus. Die aktuelle Zusammensetzung des Wärmebedarfs und die starke 

Abhängigkeit der Energieversorgung vom Gasnetz verdeutlichen die Dimension der Herausforderungen auf dem 

Weg zur Dekarbonisierung. Die Verringerung der fossilen Abhängigkeit erfordert technische Innovationen, 

verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien, den Bau von Wärmenetzen und die Integration verschiedener 

Technologien in die bestehenden Systeme. Eine zielgerichtete, technische Strategie ist unerlässlich, um die 

Wärmeversorgung zukunftssicher und treibhausgasneutral zu gestalten.   
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3.6 Gas- und Stromnetzinfrastruktur 

EWE NETZ versorgt das Stadtgebiet von Aurich bereits seit vielen Jahren mit Erdgas. Durch das Ziel der 

Klimaneutralität bis 2040 werden die Netze transformiert werden. Die Versorgungssicherheit der Kunden und 

Kundinnen steht dabei an oberster Stelle. Entscheidend für diesen Prozess sind die Kundenbedarfe und die 

politisch-gesetzlichen Vorgaben, die es einzuhalten und umzusetzen gilt. Die Erdgasnetze werden sich in diesem 

Zuge den Bedürfnissen anpassen. 

Im Projektgebiet ist die Gasinfrastruktur flächendeckend etabliert (siehe Abbildung 15). Technisch gesehen können 

die Erdgasleitungen für Wasserstoff oder Biomethan genutzt werden und somit einen Teil zur Dekarbonisierung 

der Energieversorgung beitragen (siehe dazu auch Kapitel 4.5). Die zukünftigen Nutzungen werden ortsbezogen 

sehr unterschiedlich sein. Ein Rückbau der Infrastruktur, wenn diese aufgrund der Nutzung anderer Energieträger 

(z. B. Wärmepumpe) nicht mehr in dem Umfang benötigt wird, ist technisch jedoch nicht erforderlich und sollte 

aus Kostengründen vermieden werden. Der Anteil an fossilen Gasen in den verbleibenden Netzen könnte sukzessiv 

sinken und durch grüne Gase (wie bspw. Biomethan oder Wasserstoff) ersetzt werden. Die zukünftige 

Verfügbarkeit von Wasserstoff hinsichtlich Menge und Preis ist allgemein jedoch noch nicht abzusehen. Effizienter 

als Wasserstoff ist die direkte Nutzung erneuerbarer Energien, da ein Wasserstoffnetzgebiet für Haushaltskunden 

mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund des Aufwands und der Kosten für die Herstellung und den Transport nicht 

wirtschaftlich sein wird. 

 

Abbildung 15: Gasnetzinfrastruktur im Projektgebiet 
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Das Stromnetz von EWE NETZ wird stetig ausgebaut und an wichtigen Knotenpunkten verstärkt, um erneuerbare 

Energien aber auch die steigende Anzahl an Wärmepumpen, Speicher und Ladeinfrastruktur anschließen zu 

können. 

Grundlage hierfür ist eine intelligente Energieversorgung mit entsprechender moderner Mess- und 

Kommunikationstechnik, um das Netz noch effizienter und bedarfsorientiert betreiben zu können. Beispielhaft 

hierfür ist der Einsatz von Ortsnetzstationen mit intelligenter Technik, die automatisch die Spannung im Netz 

regeln, damit mehr erneuerbare Energien aufgenommen werden können. 

 

3.7 Wärmenetze 

Im Stadtgebiet existieren derzeit kaum Wärmenetze zur zentralen Wärmeversorgung. Im Bereich der 

Wiesenstraße werden eine große Anzahl an Gebäude durch ein Wärmenetz versorgt. Darüber hinaus gibt es 

vereinzelte Arealnetze, bei denen mehrere Gebäude aus einer zentralen Anlage versorgt werden. Weiterhin gibt 

es Bestrebungen sowohl von einzelnen lokalen Akteuren als auch der Stadt Aurich zur Untersuchung der 

Machbarkeit und Realisierung von Wärmenetzen. Auf diese Ambitionen wird in den Kapiteln zu Wärmenetz-

Eignungsgebieten und Maßnahmen ausführlicher eingegangen. 

 

3.8 Treibhausgasemissionen der Wärmeerzeugung 

Im Projektgebiet betragen aktuell (Median von 2017-2022) die gesamten Treibhausgasemissionen im 

Wärmebereich 147.017 Tonnen pro Jahr. Sie entfallen zu 66,4 % auf den Wohnsektor, zu 16,5 % auf die Industrie 

und Produktion, zu 12 % auf den Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungssektor (GHD) und zu 5,1 % auf öffentlich 

genutzte Gebäude (siehe Abbildung 16). Damit sind die Anteile der Sektoren an den Treibhausgasemissionen in 

etwa proportional zu deren Anteilen am Wärmebedarf. Jeder Sektor emittiert also pro verbrauchter 

Gigawattstunde Wärme ähnlich viel Treibhausgas, wodurch eine Priorisierung einzelner Sektoren auf Basis der 

spezifischen Emissionen nicht erfolgen muss. 

In Aurich ist Erdgas mit 96,8 % der Hauptverursacher der Treibhausgasemissionen, gefolgt von Heizöl mit 2 %. 

Damit verursachen die beiden fossilen Wärmeerzeuger fast 99 % der Emissionen im Wärmesektor im 

Projektgebiet, wobei Heizöl durch die geringe Verwendung weniger zu den THG-Emissionen in Aurich beiträgt als 

Erdgas. Der Anteil von Strom (1 %) macht einen kleinen Anteil der Treibhausgasemissionen aus. Der Anteil von 

Biomasse ist mit 0,3 % vernachlässigbar (siehe Abbildung 17). An diesen Zahlen wird deutlich, dass der Schlüssel 

für die Reduktion der Treibhausgase in der Abkehr von Erdgas und Heizöl liegt, aber eben auch in der erneuerbaren 

Stromerzeugung, zumal dem Strom durch die prognostizierte starke Zunahme von Wärmepumpen zukünftig eine 

zentrale Rolle zufallen wird. 
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Abbildung 16: Treibhausgasemissionen nach Sektoren im Projektgebiet 

 

 

Abbildung 17: Treibhausgasemissionen nach Energieträger im Projektgebiet 
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Die verwendeten heizwertbezogenen Emissionsfaktoren lassen sich Tabelle 1 entnehmen. Bei der Betrachtung der 

Emissionsfaktoren wird der Einfluss der Brennstoffe bzw. Energiequellen auf den Treibhausgasausstoß deutlich. 

Zudem spiegelt sich die erwartete Dekarbonisierung des Stromsektors in den Emissionsfaktoren wider. Dieser 

entwickelt sich für den deutschen Strommix von 0,499 tCO2/MWh im Jahr 2022 auf zukünftig 0,025 tCO2/MWh ς 

ein Effekt, der elektrische Heizsysteme wie Wärmepumpen zukünftig weiter begünstigen dürfte. 

Tabelle 1: Emissionsfaktoren nach Energieträger (KWW Halle, 2024) 

 

Eine örtliche Verteilung der aggregierten Treibhausgasemissionen auf Baublockebene (anonymisiert) ist in 

Abbildung 18 dargestellt. In Industriegebieten sind die Emissionen besonders hoch. Ein weiterer Grund für hohe 

lokale Treibhausgasemissionen kann, neben dem Vorhandensein großer Industriebetriebe, auch die Konzentration 

besonders schlecht sanierter Gebäude in dicht besiedelten Gebieten sein. Eine Reduktion der 

Treibhausgasemissionen bedeutet auch eine Verbesserung der Luftqualität, was besonders in den Wohnvierteln 

eine erhöhte Lebensqualität mit sich bringt. 

Energieträger Emissionsfaktoren 

(tCO2/MWh) 

 2022 2030 2040 

Strom 0,499 0,110 0,025 

Heizöl 0,310 0,310 0,310 

Erdgas 0,240 0,240 0,240 

Steinkohle 0,400 0,400 0,400 

Biogas / Biomethan 0,139 0,133 0,126 

Biomasse (Holz) 0,020 0,020 0,020 

Solarthermie 0 0 0 

Abwärme aus Prozessen 0,400 0,380 0,360 

A
b
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Abbildung 18: Verteilung der Treibhausgasemissionen im Projektgebiet 

 

3.9 Zusammenfassung Bestandsanalyse 

Die Bestandsanalyse verdeutlicht die zentrale Rolle fossiler Energieträger in der aktuellen 

Wärmeversorgungsstruktur. Der Wohnsektor trägt mehrheitlich zu der Anzahl der Gebäude und Emissionen bei, 

jedoch hat auch der Industriesektor jeweils signifikante Anteile an Gebäudebestand und Treibhausgasbilanz, 

sodass insbesondere in diesen beiden Sektoren die größten Ansatzpunkte für eine Dekarbonisierung der 

Wärmeversorgung liegen. Erdgas ist der vorherrschende Energieträger in den Heizsystemen, während 

Energieträger wie Strom, Öl oder Biomasse sowie Wärmenetze eine untergeordnete Rolle spielen. Eine kritische 

Betrachtung zeigt, dass 10 % der Heizungsanlagen zeitnah erneuert werden müssen, da sie die 30-Jahre-

Altersmarke bereits überschritten haben. Auch der alte Gebäudebestand, insbesondere in der Kernstadt, stellt 

eine große Notwendigkeit für Gebäudesanierungen zur Energiebedarfsreduktion dar. Die Analyse betont den 

dringenden Bedarf an technischer Erneuerung und Umstellung auf erneuerbare Energieträger, um den hohen 

Anteil fossiler Brennstoffe in der Wärmeversorgung zu reduzieren. Gleichzeitig bietet der signifikante Anteil 

veralteter Heizungsanlagen ein erhebliches Potenzial für Energieeffizienzsteigerungen und die Senkung von 

Treibhausgasemissionen durch gezielte Sanierungsmaßnahmen. 

Trotz der herausfordernden Ausgangslage zeigen die Daten auch positive Aspekte auf: Zusammenfassend lässt sich 

feststellen, dass die Bestandsanalyse nicht nur die Notwendigkeit für einen systematischen und technisch 

fundierten Ansatz zur Modernisierung der Wärmeinfrastruktur aufzeigt, sondern auch konkrete Ansatzpunkte und 

Chancen für die zukünftige Gestaltung der Wärmeversorgung bietet. Die Umstellung auf erneuerbare 
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Energieträger, die Sanierung der Gebäudehüllen sowie der Austausch veralteter Heizsysteme sind dabei zentrale 

Maßnahmen, die unterstützt durch das Engagement der Kommune und die Nutzung bestehender Erfahrungen mit 

Wärmenetzen eine effektive Reduktion der Treibhausgasemissionen und eine nachhaltige Verbesserung der 

Wärmeversorgung ermöglichen. Ein großer Hebel in der Reduktion des Gesamtwärmebedarfs liegt in der näheren 

Betrachtung der Industrie und deren Prozesswärmebedarfs. Hier können Effizienzsteigerungen den Wärmebedarf 

reduzieren und die Umstellung der Energiequellen die THG-Emissionen signifikant reduzieren. 
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4 Potenzialanalyse 

Zur Identifikation der technischen Potenziale wurde eine umfassende Flächenanalyse durchgeführt, bei der sowohl 

übergeordnete Ausschlusskriterien als auch Eignungskriterien berücksichtigt wurden. Diese Methode ermöglicht 

für das gesamte Projektgebiet eine robuste, quantitative und räumlich spezifische Bewertung aller relevanten 

erneuerbaren Energieressourcen. Die endgültige Nutzbarkeit der erhobenen technischen Potenziale hängt von 

weiteren Faktoren, wie der Wirtschaftlichkeit, Eigentumsverhältnissen und eventuellen zusätzlich zu beachtenden 

spezifischen Restriktionen ab, welche Teil von weiterführenden Untersuchungen sind. Des Weiteren wurde die 

Entwicklung des Energieverbrauchs abgeschätzt. Die schematische Vorgehensweise der Ermittlung von 

Potenzialen ist in Abbildung 19 dargestellt. 

 

Abbildung 19: Vorgehen bei der Ermittlung von Potenzialen 

 

4.1 Erfasste Potenziale 

Die Potenzialanalyse fokussiert sich auf die technischen Möglichkeiten zur Erschließung erneuerbarer 

Wärmequellen im Untersuchungsgebiet. Sie basiert auf umfassenden Datensätzen aus öffentlichen Quellen und 

führt zu einer räumlichen Eingrenzung und Quantifizierung der identifizierten Potenziale. Neben der Bewertung 

erneuerbarer Wärmequellen wurde ebenfalls das Potenzial für die Erzeugung regenerativen Stroms evaluiert. Im 

Einzelnen wurden folgende Energiepotenziale erfasst: 

 Biomasse: Erschließbare Energie aus organischen Materialien 

 Windkraft: Stromerzeugungspotenzial aus Windenergie 

 Solarthermie (Freifläche & Aufdach): Nutzbare Wärmeenergie aus Sonnenstrahlung 

 Photovoltaik (Freifläche & Aufdach): Stromerzeugung durch Sonneneinstrahlung 

 Oberflächennahe Geothermie: Nutzung des Wärmepotenzials der oberen Erdschichten 

 Luftwärmepumpe: Nutzung der Umweltwärme der Umgebungsluft 
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 Gewässerwärmepumpe (Flüsse und Seen): Nutzung der Umweltwärme der Gewässer. 

 Abwärme aus Klärwerken: Nutzbare Restwärme aus Abwasserbehandlungsanlagen 

 Industrielle Abwärme: Erschließbare Restwärme aus industriellen Prozessen  

Diese Erfassung ist eine Basis für die Planung und Priorisierung zukünftiger Maßnahmen zur Energiegewinnung 

und -versorgung. Eine wirtschaftliche Bewertung erfolgt nach Abschluss der kommunalen Wärmeplanung im Zuge 

von Machbarkeitsstudien (siehe Abbildung 20). 

 

Abbildung 20: Vorgehen und Datenquellen der Potenzialanalyse 

 

4.2 Methode: Indikatorenmodell 

Als Basis für die Potenzialanalyse wird eine stufenweise Eingrenzung der Potenziale vorgenommen. Hierfür kommt 

ein Indikatorenmodell zum Einsatz. In diesem werden alle Flächen im Projektgebiet analysiert und mit spezifischen 

Indikatoren (z. B. Windgeschwindigkeit oder solare Einstrahlung) versehen und bewertet. Die Schritte zur 

Erhebung des Potenzials sind folgende: 

1. Erfassung von strukturellen Merkmalen aller Flächen des Untersuchungsgebietes. 

2. Eingrenzung der Flächen anhand harter und weicher Restriktionskriterien sowie weiterer 

technologiespezifischer Einschränkungen (beispielsweise Mindestgrößen von Flächen für PV-Freiflächen). 

3. Berechnung des jährlichen energetischen Potenzials der jeweiligen Fläche oder Energiequelle auf Basis 

aktuell verfügbarer Technologien. 

In Tabelle 2 ist eine Auswahl der wichtigsten für die Analyse herangezogenen Flächenkriterien aufgeführt. Diese 

Kriterien erfüllen die gesetzlichen Vorgaben nach Bundes- und Landesrecht, können jedoch keine 

raumplanerischen Abwägungen um konkurrierende Flächennutzung ersetzen. 
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Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung zielt die Potenzialanalyse darauf ab, die Optionen für die 

Wärmeversorgung, insbesondere bezüglich der Fernwärme in den Eignungsgebieten, zu präzisieren und zu 

bewerten. Gemäß den Richtlinien des Handlungsleitfadens zur Kommunalen Wärmeplanung der Klimaschutz- und 

Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW, 2020) fokussiert sich diese Analyse primär auf die Identifikation des 

technischen Potenzials (siehe Infobox - Definition von Potenzialen). Neben der technischen Realisierbarkeit sind 

auch ökonomische und soziale Faktoren bei der späteren Entwicklung spezifischer Flächen zu berücksichtigen. Es 

ist zu beachten, dass die KWP nicht den Anspruch erhebt, eine detaillierte Potenzialstudie zu sein. Mit dem 

Ergebnis einer anschließenden Machbarkeitsuntersuchung sollen die zur Umsetzung erforderlichen 

Detaillierungen in z. B. kommunalen Planungsprozessen angestoßen werden.  

Tabelle 2: Potenziale und Auswahl der wichtigsten berücksichtigten Kriterien 

Potenzial Wichtigste Kriterien (Auswahl) 

Elektrische Potenziale 

Windkraft 
Abstand zu Siedlungsflächen, Flächeneignung, Infrastruktur, 
Naturschutz, Flächengüte 

PV Freiflächen 
Siedlungsflächen, Flächeneignung, Infrastruktur, Naturschutz, 
Flächengüte 

PV Dachflächen 
Dachflächen, Mindestgrößen, Gebäudetyp, techno-ökonomische 
Anlagenparameter 

Thermische Potenziale 

Abwärme aus Klärwerken 
Klärwerk-Standorte, Anzahl versorgter Haushalte, techno-ökonomische 
Anlagenparameter 

Industrielle Abwärme Wärmemengen, Temperaturniveau, zeitliche Verfügbarkeit 

Biomasse 
Landnutzung, Naturschutz, Hektarerträge von Energiepflanzen, 
Heizwerte, techno-ökonomische Anlagenparameter 

Solarthermie Freiflächen 
Siedlungsflächen, Flächeneignung, Infrastruktur, Naturschutz, 
Flächengüte, Nähe zu Wärmeverbrauchern 

Solarthermie Dachflächen 
Dachflächen, Mindestgrößen, Gebäudetyp, techno-ökonomische 
Anlagenparameter 

Oberflächennahe Geothermie 
Siedlungsflächen, Flächeneignung, Infrastruktur, Naturschutz, 
Wasserschutzgebiete, Nähe zu Wärmeverbrauchern 

Luftwärmepumpe 
Gebäudeflächen, Gebäudealter (Eignung), techno-ökonomische 
Anlagenparameter, gesetzliche Vorgaben zu Abständen 

Großwärmepumpen Flüsse und 
Seen 

Landnutzung, Naturschutz, Temperatur- und Abflussdaten der 
Gewässer, Nähe zu Wärmeverbrauchern, techno-ökonomische 
Anlagenparameter 
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Infobox: Potenzialbegriffe 

Theoretisches Potenzial: 

Physikalisch vorhandenes Potenzial der Region, z. B. die gesamte Strahlungsenergie der Sonne, Windenergie 

auf einer bestimmten Fläche in einem definierten Zeitraum. 

Technisches Potenzial: 

Eingrenzung des theoretischen Potenzials durch Einbeziehung der rechtlichen Rahmenbedingungen und 

technologischen Möglichkeiten und unter Einbezug wirtschaftlicher Indikatoren (z. B. Mindestvolllaststunden). 

Das technische Potenzial wird im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung ermittelt und analysiert. 

Differenzierung in: 

Ҧ Geeignetes Potenzial (weiche und harte Restriktionen): unter Anwendung harter Kriterien (Restriktionen, 

die einer Wärme-/Stromerzeugung entgegenstehen) und weicher Kriterien (Restriktionen, die eine 

Nutzung bestehender Potenziale einschränken können). Natur- und Artenschutz wird grundsätzlich ein 

αǇƻƭƛǘƛǎŎƘŜǊ ±ƻǊǊŀƴƎά ŜƛƴƎŜǊŅǳƳǘΣ ǿŜǎƘŀƭō ǎƛŎƘ ŘƛŜ ǾŜǊŦǸƎōŀǊŜ CƭŅŎƘŜ ȊǳǊ bǳǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ ŜǊƴŜǳŜǊōŀǊŜƴ 

Energien verringert. 

Ҧ Bedingt geeignetes Potenzial (nur harte Restriktionen): Natur- und Artenschutz wird der gleiche oder ein 

geringerer Wert eingeräumt als dem Klimaschutz (z. B. durch Errichtung von Wind-, PV- und 

Solarthermieanlagen in Landschaftsschutz- und FFH-Gebieten). 

Wirtschaftliches Potenzial: 

Eingrenzung des technischen Potenzials durch Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit (beinhaltet z. B. Bau- 

und Erschließungs- sowie Betriebskosten sowie erzielbare Energiepreise). 

Realisierbares Potenzial: 

Die tatsächliche Umsetzbarkeit hängt von zusätzlichen Faktoren (z. B. Akzeptanz, raumplanerische Abwägung 

von Flächenkonkurrenzen, kommunalen Prioritäten) ab. Werden diese Punkte berücksichtigt, spricht man von 

ŘŜƳ ǊŜŀƭƛǎƛŜǊōŀǊŜƴ tƻǘŜƴȊƛŀƭ ōȊǿΦ άǇǊŀƪǘƛǎŎƘ ƴǳǘȊōŀǊŜƴ tƻǘŜƴȊƛŀƭέΦ 
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4.3 Potenziale zur Stromerzeugung 

Die Analyse der Potenziale im Projektgebiet zeigt verschiedene Optionen für die lokale Erzeugung von 

erneuerbarem Strom (siehe Abbildung 21). 

 

Abbildung 21: Erneuerbare Strompotenziale im Projektgebiet 

 

Photovoltaik auf Freiflächen stellt mit 3.582 GWh/a das mit Abstand größte Potenzial dar. Hier werden Flächen als 

grundsätzlich geeignet ausgewiesen, die keinen Restriktionen unterliegen und die technischen Anforderungen 

erfüllen. Besonders beachtet werden dabei Naturschutz, Hangneigungen, Überschwemmungsgebiete und 

gesetzliche Abstandsregeln. In Aurich wurden darüber hinaus Vorbehaltsgebiete für Land- und Forstwirtschaft 

sowie die Vorranggebiete Natur & Landschaft und Rohstoffgewinnung als ortsspezifische Restriktionskriterien 

angewendet, sodass in diesen Gebieten keine Potenzialflächen ausgewiesen werden. Bei der Potenzialberechnung 

werden Module optimal platziert und unter Berücksichtigung von Verschattung und Sonneneinstrahlung werden 

jährliche Volllaststunden und der Jahresenergieertrag pro Gebiet errechnet. Die wirtschaftliche Nutzbarkeit wird 

basierend auf Mindestvolllaststunden und dem Neigungswinkel des Geländes bewertet, um nur die rentabelsten 

Flächen einzubeziehen. Zudem sind Flächenkonflikte, beispielsweise mit landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie 

die Netzanschlussmöglichkeiten abzuwägen. Ein großer Vorteil von PV-Freiflächen in Kombination mit großen 

Wärmepumpen ist, dass sich die Stromerzeugungsflächen nicht in unmittelbarer Nähe zur Wärmenachfrage 

befinden müssen und so eine gewisse Flexibilität in der Flächenauswahl möglich ist. 
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Potenzialflächen für Windenergieanlagen (WEA) werden nach technischen und ökologischen Kriterien sowie 

Abstandsregelungen selektiert, wobei Gebiete mit mindestens 1900 Volllaststunden als gut geeignet gelten. Die 

Potenzialberechnung berücksichtigt lokale Windverhältnisse, Anlagentypen und erwartete Energieerträge, wobei 

Flächen unter 1900 Volllaststunden ausgeschlossen werden. Gegenwärtig befinden sich 34 Windenergieanlagen 

mit insgesamt 75 MW installierter Leistung auf dem Gebiet der Stadt Aurich. Der Großteil dieser Anlagen befindet 

sich im östlichen Gebiet der Kommune sowie darüber hinaus in Georgsfeld und Dietrichsfeld. Mit 716 GWh/a bietet 

die Windkraft ein weiteres großes Potenzial, insbesondere auf Flächen im Nordwesten des Projektgebiets bei 

Tannenhausen und Georgsfeld. Zusätzlich zur technischen und baurechtlichen Prüfung sind hier Aspekte der 

Akzeptanz sowie der Einfluss auf die lokale Flora und Fauna zu berücksichtigen, weshalb die Eignungsflächen stark 

eingegrenzt sind und die Analyse der real verfügbaren WEA-Flächen außerhalb der KWP erfolgen sollte. 

Das Potenzial für Photovoltaikanlagen auf Dachflächen stellt mit 462 GWh/a ein weiteres nennenswertes Potential 

dar. Im Vergleich zur Freifläche bietet es zusätzlich den Vorteil, dass es ohne zusätzlichen Flächenbedarf oder 

Flächenkonflikte ausgeschöpft werden kann. In der aktuellen Analyse wird davon ausgegangen (siehe KEA, 2020), 

dass das Stromerzeugungspotenzial von Photovoltaik auf 50 % der Dachflächen von Gebäuden über 50 m² möglich 

ist. Die jährliche Stromproduktion wird durch die flächenspezifische Leistung (160 kWh/m²a) berechnet. Im 

Vergleich zu Freiflächenanlagen ist allerdings mit höheren spezifischen Kosten zu kalkulieren. In Kombination mit 

Wärmepumpen ist das Potenzial von PV auf Dachflächen gerade für die Warmwasserbereitstellung im Sommer 

sowie die Gebäudeheizung in den Übergangszeiten interessant. 

Biomasse wird für Wärme oder Strom entweder direkt verbrannt oder zu Biogas vergoren. Für die 

Biomassenutzung geeignete Gebiete schließen Naturschutzgebiete aus und berücksichtigen landwirtschaftliche 

Flächen, Waldreste, Rebschnitte und städtischen Biomüll. Die Potenzialberechnung basiert auf 

Durchschnittserträgen und der Einwohnerzahl für städtische Biomasse, wobei wirtschaftliche Faktoren wie die 

Nutzungseffizienz von Mais und die Verwertbarkeit von Gras und Stroh berücksichtigt werden. Vergärbare 

Biomassesubstrate (Energiepflanzen, Gras, biogene Hausabfälle) können zu Biogas verarbeitet werden, sodass in 

Blockheizkraftwerken Strom und Wärme erzeugt werden kann. Hierbei wird eine Erzeugung von 40 % Wärme und 

30 % Strom bei 30 % Verlusten modelliert. Es zeigt sich, dass die Nutzung von ausschließlich im Projektgebiet 

vorhandener Biomasse mit 90 GWh/a über Biogas-Blockheizkraftwerke einen signifikanten Anteil an der 

Stromerzeugung haben kann. 

Kraft-Wärmekopplungs-(KWK)-Anlagen dienen der kombinierten Erzeugung von Strom und Nutzwärme, wodurch 

sie einen hohen Gesamtwirkungsgrad von typischerweise 80ς90 % erreichen und somit eine besonders effiziente 

Energieversorgung ermöglichen. Als Brennstoffe können sowohl Erdgas als auch Biomasse zum Einsatz kommen. 

Im Projektgebiet sind laut Marktstammdatenregister insgesamt 26 KWK-Anlagen in unterschiedlichen 

Größenordnungen zwischen 50 kW und 3.600 kW elektrischer Kapazität vertreten. Da die meisten Anlagen bereits 

mit Biomasse betrieben werden, werden sie zum Zwecke der Analyse der erneuerbaren Strompotenziale aus KWK-

Anlagen nicht herangezogen. Hierfür werden lediglich diejenigen sechs Anlagen betrachtet, die aktuell 
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erdgasbasiert betrieben werden. Diese befinden sich im Stadtgebiet Aurich und versorgen einzelne 

Großverbraucher wie die Klinik oder die Realschule Aurich und sind absolut gesehen mit 50 - 240 kW elektrischer 

Leistung vergleichsweise kleine Anlagen. Durch eine Dekarbonisierung dieser Anlagen könnten 3 GWh Strom 

erneuerbar erzeugt werden. Diese Analyse zeigt also das elektrische Potenzial der bestehenden fossilen 

Infrastruktur, falls eine Umstellung auf Biogas oder andere regenerative Gase erfolgen sollte. Es ist deutlich, dass 

die Umstellung der bestehenden KWK-Anlagen auf erneuerbare Brennstoffe einen geringen Beitrag zur 

Stromerzeugung leisten könnte. Zukünftige Erweiterungen der Kapazität der Bestandsanlagen oder neue 

Standorte sind hierbei nicht berücksichtigt.  

Zusammenfassend bieten sich vielfältige Möglichkeiten zur erneuerbaren Stromerzeugung im Projektgebiet 

Aurich, wobei jede Technologie ihre eigenen Herausforderungen und Kostenstrukturen mit sich bringt. Bei der 

Umsetzung von Projekten sollten daher sowohl die technischen als auch die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte 

sorgfältig abgewogen werden. Es ist jedoch hervorzuheben, dass die Nutzung der Potenziale zur Stromerzeugung 

auf Dachflächen der Erschließung von Freiflächen vorzuziehen ist. 

4.4 Potenziale zur Wärmeerzeugung 

Die Untersuchung der thermischen Potenziale offenbart ein breites Spektrum an Möglichkeiten für die lokale 

Wärmeversorgung (siehe Abbildung 22). Für Solarthermie, Flusswasser, Seewärme und oberflächennahe 

Geothermie gelten in der Untersuchung eine wirtschaftliche Grenze von 1000 m zu Siedlungsflächen, wobei 

Flächen mit einem Abstand von 200 m zu Siedlungen als gut geeignet gekennzeichnet werden, sofern keine 

weiteren Restriktionen vorliegen. 

 

Abbildung 22: Erneuerbare Wärmepotenziale im Projektgebiet 
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Wärmepumpen sind eine etablierte und unter gewissen Bedingungen energetisch hocheffiziente Technologie für 

die Wärmeerzeugung. Eine Wärmepumpe ist ein Gerät, das Wärmeenergie aus einer Quelle (wie Luft, Wasser oder 

Erde) auf ein höheres Temperaturniveau transferiert, um Gebäude zu heizen oder mit Warmwasser zu versorgen. 

Sie nutzt dabei ein Kältemittel, das im Kreislauf geführt wird, um Wärme aufzunehmen und abzugeben, effektiv 

wie ein Kühlschrank, der in umgekehrter Richtung arbeitet. Wärmepumpen können vielseitig im Projektgebiet 

genutzt werden.  

Die Nutzung oberflächennaher Geothermie mittels Sonden hat ein Potenzial von 8.608 GWh/a im Projektgebiet. 

Die Technologie nutzt konstante Erdtemperaturen bis 100 m Tiefe mit einem System aus Erdwärmesonden und 

Wärmepumpe zur Wärmeextraktion und -anhebung. Die Potenzialberechnung berücksichtigt spezifische 

geologische Daten und schließt Wohn- sowie Gewerbegebiete ein, wobei Gewässer und Schutzzonen 

ausgeschlossen werden. 

Erdwärmekollektoren, die ebenfalls zur Kategorie der oberflächennahen Geothermienutzung zählen, sind 

Wärmetauscher, die wenige Meter unter der Erdoberfläche liegen und die konstante Erdtemperatur nutzen, um 

über ein Rohrsystem mit Wärmeträgerflüssigkeit Wärme zu einer Wärmepumpe zu leiten. Dort wird die Wärme 

für die Beheizung von Gebäuden oder Warmwasserbereitung aufbereitet. Die Potentiale sind auch im direkten 

Umfeld der Gebäude vorhanden und belaufen sich im Projektgebiet auf 5.965 GWh pro Jahr. 

Luftwärmepumpen haben mit 516 GWh/a für die zukünftige Wärmeversorgung ein bedeutsames Potenzial, 

insbesondere bei der dezentralen Wärmeversorgung (siehe Kapitel Potenziale zur dezentralen Wärmeversorgung). 

Das Potenzial ist vor allem für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie kleinere bis mittlere Mehrfamilienhäuser groß 

und kann im Vergleich zu Erdwärmekollektoren auch in Gebieten ohne große Flächenverfügbarkeit genutzt 

werden, sofern die geltenden Abstandsregelungen zum Lärmschutz eingehalten werden. Auch für die Nutzung in 

Wärmenetzen sind Luftwärmepumpen mit einer Größenordnung von 1-4 MW gut geeignet. Essenziell bei der 

Nutzung von Wärmepumpen ist eine Optimierung der Temperaturen, um möglichst geringe Temperaturhübe zu 

benötigen. 

Solarthermie auf Freiflächen stellt mit einem Potenzial von 4.860 GWh/a eine ebenfalls wichtige Ressource dar. 

Solarthermie nutzt Sonnenstrahlung, um mit Kollektoren Wärme zu erzeugen und über ein Verteilsystem zu 

transportieren. Geeignete Flächen werden nach technischen Anforderungen und unter Ausschluss von 

Restriktionen wie Naturschutz und baulicher Infrastruktur ausgewählt, wobei Flächen unter 500 m² 

ausgeschlossen werden. Analog zur Freiflächen-PV-Analyse wurden auch hier die weiteren 

Gebietseinschränkungen von Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft angewendet. Die Potenzialberechnung 

basiert auf einer Leistungsdichte von 3.000 kW/ha und berücksichtigt Einstrahlungsdaten sowie Verschattung, mit 

einem Reduktionsfaktor für den Jahresenergieertrag. Bei der Planung und Erschließung von Solarthermie sind 

jedoch Flächenverfügbarkeit und Anbindung an Wärmenetze zu berücksichtigen. Auch sollten geeignete Flächen 

für die Wärmespeicherung (eine Woche bis zu mehreren Monaten je nach Einbindungskonzept) vorgesehen 



 

© Stadt Aurich Seite 43 von 115 

 

  

werden. Zudem sei darauf hingewiesen, dass es bei Solarthermie- und PV-Freiflächenanlagen eine 

Flächenkonkurrenz gibt. Auch auf Dachflächen kann Solarthermie genutzt werden. Im Projektgebiet Aurich bietet 

Solarthermie auf Dachflächen ein Potential von 426 GWh/a. Bei der Solarthermie auf Dachflächen wird mittels 

KEA-BW Methode das Potenzial aus 25 % der Dachflächen über 50 m² für die Wärmeerzeugung modelliert. Die 

jährliche Produktion basiert auf 400 kWh/m² durch flächenspezifische Leistung und durchschnittliche 

Volllaststunden. Die Potenziale der Dachflächen für Solarthermie konkurrieren direkt mit den Potenzialen für 

Photovoltaik-Anlagen auf Dächern. Eine Entscheidung für die Nutzung des einen oder anderen Potenzials sollte 

individuell getroffen werden. 

Das thermische Biomassepotenzial beträgt 129 GWh/a und setzt sich aus Waldrestholz, Hausmüll (Biomüll), 

Grünschnitt und dem möglichen Anbau von Energiepflanzen zusammen. Biomasse hat den Vorteil einer einfachen 

technischen Nutzbarkeit sowie hoher Temperaturen. Die Verfeuerung von Waldrestholz oder Grünschnitt kann in 

Holz-/ Hackschnitzelkesseln erfolgen. Erträge von Energiepflanzen kommen bei Biogasanlagen zum Einsatz. Eine 

Biogasanlage erzeugt Biogas durch die Vergärung von tierischen und pflanzlichen Stoffen. Dies geschieht unter 

Ausschluss von Sauerstoff und mit Hilfe von Bakterien im Fermenter. Biogas ist klimaneutral, da die Herstellung 

aus organischen Stoffen erfolgt. Das Kohlendioxid, welches bei der Verbrennung freigesetzt wird, wurde zuvor 

durch den Pflanzenwachstumsprozess der Atmosphäre entnommen. Biogasanlagen können im Gegensatz zu 

Photovoltaikanlagen unabhängig vom Wetter (keine Abhängigkeit von Sonne oder Wind) eingesetzt werden. Es 

gibt zwei unterschiedliche Typen von Biogasanlagen. Bei dem ersten Anlagentyp wird das Biogas nach der 

Erzeugung im Fermenter für die weitere Nutzung getrocknet und entschwefelt. Danach wird das Gas zum Betrieb 

eines Motors (Blockheizkraftwerk, BHKW) genutzt, welcher über einen Generator elektrischen Strom erzeugt, 

welcher ggf. teilweise vom Betreiber selbst genutzt oder ins öffentliche Strom-Versorgungsnetz eingespeist wird. 

Darüber hinaus kann die Abgaswärme und die Wärme vom Motorkühlwasser mittels Wärmetauscher 

zurückgewonnen werden. Zum Teil wird sie für die Beheizung des Fermenters benötigt, doch der größere Anteil 

kann z.B. für die Beheizung von Gebäuden oder sogar eines Wärmenetzes eingesetzt werden. Beim zweiten und 

ǎŜƭǘŜƴŜǊŜƴ !ƴƭŀƎŜƴǘȅǇ α.ƛƻƎŀǎŜƛƴǎǇŜƛǎǳƴƎ ƛƴǎ DŀǎƴŜǘȊά ǿƛǊŘ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ .ƛƻƎŀǎ ǇǊƻŘǳȊƛŜǊǘΦ 5ƛŜǎŜǎ ǿƛǊŘ ƎŜǊŜƛƴƛƎǘ 

(z.B. von Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff) und getrocknet. Danach erfolgt die Konditionierung zu Biomethan 

und ggf. Odorierung (Beimengung Gasgeruch, bei HD-Netz nicht notwendig), sodass das Gas ähnliche 

Eigenschaften wie Erdgas hat. Um Biomethan als Erdgas-Substitut zu verwenden, muss insbesondere eine 

Brennwert- Anpassung erfolgen. Über eine Biogaseinspeiseanlage erfolgt dann die Verdichtung auf den Netzdruck 

und die Einspeisung des Biomethans in das öffentliche Gas-Versorgungsnetz. Das Biomethan kann z.B. für den 

Betrieb von Brennwertheizkesseln oder BHKWs standortunabhängig von der Biogasanlage eingesetzt werden, da 

es bilanziell über das öffentliche Gas-Versorgungsnetz bezogen wird. Allerdings ist ersichtlich, dass Energiepflanzen 

nur in begrenzter Menge zur Verfügung stehen. Es gilt, klimafreundlichere Alternativen zu den klassischen 

Energiepflanzen wie Mais zu finden und vermehrt auf Abfall- und Reststoffe zu setzen. Grundsätzlich ist beim 

Anbau von Energiepflanzen auch zu bedenken, dass diese verglichen mit anderen erneuerbaren Energien wie Wind 
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oder PV bezogen auf die beanspruchte Fläche wesentlich weniger Strom- bzw. Wärmeerträge liefern (Thünen-

Institut, 2023). Der Einsatz von Biomasse sollte daher in Zukunft vor allem der Abdeckung von Spitzenlasten 

vorbehalten sein. 

Das Abwärmepotenzial, welches aus dem geklärten Abwasser am Auslauf des Klärwerkes in Haxtum gehoben 

werden kann, wurde auf 41 GWh/a beziffert (theoretisches/technisches Potenzial basierend auf Einwohnerwert 

der Kläranlagen). Insbesondere durch Abwasser von industriellen Großunternehmen herrscht hier ein hohes 

Potenzial. Durch die bestehende Wärmeleitung zu verschiedenen möglichen Ankerkunden aus dem gewerblichen 

oder öffentlichen Sektor im Stadtzentrum, stellt diese Wärmequelle eine potenziell bedeutsame Wärmequelle dar. 

Ob und wie dieses Potenzial in zukünftigen möglichen Wärmenetzen im Umfeld der Kläranlage genutzt werden 

kann, ist im Rahmen einer Studie im Anschluss an die Wärmeplanung zu prüfen. 

Für die Evaluierung der Nutzung von industrieller Abwärme wurden im Projektgebiet Abfragen bei möglichen 

relevanten Industrie- und Gewerbebetrieben durchgeführt. Aurich weist einige Großunternehmen in den 

Branchen der Windkraft, Lebensmittelherstellung und Verarbeitung und Veredelung auf. Der Rücklauf aus der 

Industrieabfrage enthielt die Angaben von 10 Unternehmen mit einer Wärmemenge von in Summe 9 GWh. Kurz 

vor Abschlǳǎǎ ŘŜǊ YƻƳƳǳƴŀƭŜƴ ²ŅǊƳŜǇƭŀƴǳƴƎ ǿǳǊŘŜ ŘŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ǎŜƛǘŜƴǎ ŘŜǊ .!C! ǸōŜǊ ŘƛŜ αtƭŀǘǘŦƻǊƳ ŦǸǊ 

!ōǿŅǊƳŜά Ŝƛƴ 5ŀǘŜƴǎŀǘȊ ǾŜǊǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘǘΣ ŘŜǊ ƛƴ !ǳǊƛŎƘ ǿŜƛǘŜǊŜ нл D²Ƙ !ōǿŅǊƳŜ Ǿƻƴ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ ōŜƛƴƘŀƭǘŜǘ. 

Hier gilt es in nachfolgenden Untersuchungen die möglichen Abwärmepotenziale derjenigen Betriebe genauer zu 

quantifizieren, die eine Bereitschaft zur Bereitstellung von Abwärme signalisiert haben. Erste Gespräche hierzu 

wurden bereits mit verschiedenen Akteuren am Rande des Wärmeplanungsprozesses aufgenommen. 

KWK-Anlagen im Wärmenetz können besonders in der nahen Zukunft eine wichtige Rolle beim Übergang zu einem 

fossilfreien Wärmesystem spielen. Die Potenzialermittlung für Wärmezwecke erfolgt analog zum Vorgehen für 

Strompotenziale. Von den insgesamt 26 Anlagen mit thermischer Leistung zwischen 80 und 3.357 kW werden die 

erdgasbetriebenen Anlagen mit 80 - 374 kW Leistung betrachtet. Durch eine Dekarbonisierung dieser Anlagen 

könnte ein erneuerbares thermisches KWK-Potenzial im Projektgebiet von ca. 5 GWh Wärme pro Jahr realisiert 

werden. Wie auch beim Strom, zeigt die Analyse also das Potenzial der bestehenden KWK-Infrastruktur, welches 

durch eine Umstellung fossil betriebener KWK-Anlagen auf Biogas oder andere regenerative Gase erschlossen 

werden kann. Im Vergleich zu den anderen Potenzialen im Projektgebiet ist das Wärmepotenzial eher gering 

einzuordnen. Zukünftige Erweiterungen der Kapazität oder neue Standorte sind hierbei nicht berücksichtigt. 

Ein wichtiger Aspekt, der in der Betrachtung der erhobenen Potenziale Berücksichtigung finden muss, ist das 

Temperaturniveau des jeweiligen Wärmeerzeugers. Das Temperaturniveau hat einen signifikanten Einfluss auf die 

Nutzbarkeit und Effizienz von Wärmeerzeugern, insbesondere Wärmepumpen. Des Weiteren gilt es zu 

berücksichtigen, dass die meisten hier genannten Wärmeerzeugungspotenziale eine Saisonalität aufweisen, 

sodass Speicherlösungen für die bedarfsgerechte Wärmebereitstellung bei der Planung mitberücksichtigt werden 

sollten. 
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4.5 Einsatz von Wasserstoff 

Die Anwendungen von Wasserstoff sind vielseitig. Alle Sektoren und verschiedene Wirtschaftsbereiche können 

von klimafreundlichem Wasserstoff als Energieträger oder Rohstoff profitieren. Fokus für den Wasserstoffeinsatz 

ist jedoch der Einsatz im Gewerbe- und Industriesektor, um Produktions- und notwendige Wärmeprozesse 

klimafreundlich darstellen zu können.  

Industrie: Die Industrie stellt den wichtigsten Einsatzbereich für Wasserstoff dar und bietet die größten 

Emissionseinsparungen. In der für Deutschland wichtigen Großindustrie wie der Stahlerzeugung, Glasproduktion 

oder der Herstellung von Ammoniak können Kohle oder Erdgas aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen 

nicht durch Strom ersetzt werden. Grüner Wasserstoff kann hier fossile Energieträger ersetzen und CO2-

Emissionen deutlich reduzieren. 

Rückverstromung: Die erneuerbaren Energiequellen unterliegen Schwankungen. Je nachdem, wie der Wind weht 

und die Sonne scheint, wird mehr Strom erzeugt, als genutzt werden kann. Zu anderen Zeiten dagegen steht zu 

wenig Strom zur Verfügung. Durch einen Elektrolyseur kann überschüssiger Strom in Wasserstoff umgewandelt 

und dann gespeichert werden. Wird mehr Strom benötigt, kann der Wasserstoff zur Stromerzeugung in 

Gaskraftwerken genutzt werden. 

Weitere Anwendungsbereiche: Wasserstoff kann außerdem in der Mobilität (z.B. in Lkw oder Zügen mit 

Brennstoffzellen) und in Einzelfällen im Wärmemarkt (z.B. durch Wasserstoffheizungen) eingesetzt werden. Der 

Einsatz von Wasserstoff bei privaten Endverbrauchern ist nach heutigem Stand aufgrund kostengünstigerer 

Alternativen unwahrscheinlich. Mit der Wärmepumpe sowie dem Anschluss an ein Fern- oder Nahwärmenetz 

stehen in der häuslichen Wärmeversorgung anders als bei Industrie und Gewerbe technische Alternativen zur 

Verfügung. 

Wasserstoff kann in flüssigem oder gasförmigem Zustand per Tankwagen auf der Straße transportiert werden. 

Über längere Strecken ist jedoch der Transport durch Leitungsnetze (Pipelines) deutlich effizienter. Bisher existiert 

jedoch noch keine Netzinfrastruktur für Wasserstoff, um Erzeugung, Abnehmer oder auch Speicher miteinander 

zu vernetzen. Das von den Ferngasnetzbetreibern erarbeitete und kürzlich durch die Bundesnetzagentur 

genehmigte Wasserstoff-Kernnetz ist der Startschuss für eine deutschlandweite Wasserstoffinfrastruktur 

(siehe Abbildung 23). Das Kernnetz ist ein bundesweites Wasserstoffnetz, welches den Transport von Wasserstoff 

in viele Regionen Deutschlands ermöglicht (im Straßenverkehr vergleichbar mit den Autobahnen). 
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Abbildung 23: Übersicht Wasserstoff-Kernnetz in Deutschland 

 

Die lokale Versorgung des Wasserstoffs zu den Industriekunden bzw. zu den Kommunen erfolgt dann durch die 

Verteilnetzbetreiber über das nachgelagerte Regionalnetz (vergleichbar mit Bundes- und Landesstraßen, 

siehe Abbildung 24). Positiv ist, dass die bestehende Erdgasinfrastruktur ideale Voraussetzungen bietet, um 

klimaneutrale Gase wie Wasserstoff (oder auch Biomethan) aufzunehmen, zu transportieren und zu verteilen. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Rohrleitungen in den deutschen Gasverteilnetzen zu über 97 Prozent aus 

den wasserstofftauglichen Materialien Stahl und Kunststoff bestehen. Auch bei den verbauten Armaturen und 

Einbauteilen sind laut DVGW e.V. grundlegend keine signifikanten Hürden zu erwarten. Bei den rechtlichen und 

regulatorischen Rahmenbedingungen für den Betrieb von Wasserstoffnetzen sind allerdings derzeit noch viele 

Punkte offen. 
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Abbildung 24: Lokale Versorgung des Wasserstoffs 

Die dezentrale Erzeugung von Wasserstoff wird aufgrund der aktuellen hohen Kosten und der fehlenden 

Wasserstoff-Netzinfrastrukturen (Regional- bzw. Verteilnetz) nicht weiter betrachtet. Eine mögliche zukünftige 

Nutzung kann und sollte jedoch bei sich ändernden Rahmenbedingungen (rechtlich, regulatorisch etc.) in die 

Planungen aufgenommen werden. Dies kann im Rahmen der Fortschreibung des kommunalen Wärmeplans 

erfolgen. 

 

4.6 Potenziale für Sanierung 

Die energetische Sanierung des Gebäudebestands stellt ein zentrales Element zur Erreichung der kommunalen 

Klimaziele dar. Die Untersuchung zeigt, dass durch umfassende Sanierungsmaßnahmen eine Gesamtreduktion um 

bis zu ca. 294 GWh bzw. 51 % des Gesamtwärmebedarfs im Projektgebiet realisiert werden könnte. 

Erwartungsgemäß liegt der größte Anteil des Sanierungspotenzials bei Gebäuden, die bis 1978 erbaut wurden 

(siehe Abbildung 25). Diese Gebäude sind sowohl in der Anzahl als auch in ihrem energetischen Zustand besonders 

relevant. Sie wurden vor den einschlägigen Wärmeschutzverordnungen erbaut und haben daher einen erhöhten 

Sanierungsbedarf. Besonders im Wohnbereich zeigt sich ein hohes Sanierungspotenzial. Hier können durch 

energetische Verbesserung der Gebäudehülle signifikante Energieeinsparungen erzielt werden. In Kombination 

mit einem Austausch der Heiztechnik bietet dies insbesondere für Gebäude mit Einzelversorgung einen großen 

Hebel, vgl. auch Abbildung 26. 
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Abbildung 25: Reduktionspotenzial nach Baualtersklassen 

 

Abbildung 26: Reduktionspotenzial verschiedener energetischer Sanierungsmaßnahmen 

Dämmung der Fassade: Reduktion von Wärmeverlusten des Gebäudes und Verbesserung des sommerlichen 

Wärmeschutzes. Es gibt unterschiedliche Arten der Dämmung, wie z.B. Kern- und Einblasdämmung, 

Wärmeverbundsysteme oder Innendämm-Systeme. Besonders die Einblas- bzw. Hohlraumdämmung ist eine sehr 

wirtschaftliche Maßnahme. 
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Dämmung des Daches: Oftmals erfolgt eine Dämmung zwischen bzw. auf oder unter den bestehenden Sparren 

(Tragkonstruktion). Bei einer Nichtnutzung vom Dachgeschoss kann auch die obere Geschossdecke gedämmt 

werden. 

Dämmung Kellerdecke: In Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten kann die Dämmung oberhalb oder 

unterhalb der Kellerdecke erfolgen. 

Erneuerung der Fenster und Sonnenschutz: Fenster mit Zweifach- oder besser mit Dreifachverglasung und 

optimierten Fensterrahmen haben einen niedrigeren Wärmedurchgangskoeffizienten und somit geringere 

Energieverlust. Ferner schützen sie besser vor Lärm und Einbrechern. Hinsichtlich des Sonnenschutzes können 

Außenrollos und Markisen eingesetzt werden. 

Einbau oder Erneuerung einer Lüftungsanlage: Lüftungsanlagen reduzieren die Feuchtigkeit und Geruchsbildung 

und ersetzen die Fensterlüftung, bei der Energieverluste entstehen. Es gibt Systeme mit einer 

Wärmerückgewinnung aus der Abluft von bis zu 90%. Während der Einbau einer zentralen Lüftungsanlage mit 

erhöhtem Aufwand verbunden ist, gibt es auch dezentrale Lüftungsgeräte, die nachträglich in die Außenwände 

eingebaut werden können. 

Erneuerung der Heizung: Neue Heizungsanlagen sind effizienter. Ferner benötigen Wärmepumpen und 

Biomassenkessel keine fossilen Energieträger, wie z.B. Erdgas und Heizöl, und können somit klimaneutral 

betrieben werden. Darüber hinaus wird beim Einbau der Heizung das bestehende Verteilsystem aus Pumpen, 

Rohren sowie Heizkörpern und ggf. Fußbodenheizung hydraulisch abgeglichen. Diese Optimierung im Bestand 

erlaubt eine Reduktion der Systemtemperaturen und damit nochmals eine erhöhte Effizienz. 

Das Sanierungspotenzial bietet nicht nur eine beträchtliche Möglichkeit zur Reduzierung des Energiebedarfs, 

sondern auch zur Steigerung des Wohnkomforts und zur Wertsteigerung der Immobilien. Daher sollten 

entsprechende Sanierungsprojekte integraler Bestandteil der kommunalen Wärmeplanung sein. 

 

4.7 Technologien zur dezentralen Wärmeerzeugung 

Während die Bürgerinnen und Bürger bei Wärmenetzen meist keinen direkten Einfluss auf die Wahl der 

Wärmeerzeuger haben, sieht es für die Gebäudeeigentümer bei der eigenen Heizungsanlage anders aus. Da die 

dezentrale Versorgung einzelner Gebäude fernab von Wärmenetzen eine wesentliche Rolle bei der Wärmewende 

spielen wird, wird nachfolgend kurz auf die einzelnen Technologien eingegangen. 
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Wärmepumpe: Die Wärmepumpe wird zukünftig bei der zentralen und dezentralen Wärmeversorgung eine sehr 

wichtige Rolle einnehmen und eine stark verbreitete Technologie sein. Sie gewinnt aus der Umwelt, z.B. dem 

Erdreich, aus dem Grundwasser oder der Luft die vorhandene Wärmeenergie und wandelt diese mithilfe eines 

Kältekreislaufs auf ein höheres Temperaturniveau um. Mittels der gewonnenen Wärme wird dann ein Gebäude 

beheizt und das Warmwasser aufbereitet. Angetrieben wir die Wärmepumpe durch Strom. Dabei drückt das 

Verhältnis aus abgegebener Wärmeenergie zu eingesetztem Stromverbrauch die sogenannte Jahresarbeitszahl 

(JAZ) aus. Je nach Wärmepumpen-Art und Gegebenheiten des Gebäudes erzeugen gängige Wärmepumpen 3 bis 

6 kWh Wärme aus einer kWh Strom. 

Während Wärmepumpen in der Anschaffung zunächst etwas teurer als Gasheizungen sind, spielen sie ihre Vorteile 

vor allem durch geringe Betriebskosten aus. Zudem sinken die Treibhausgasemissionen Jahr für Jahr, da die 

Antriebsenergie, also Strom, jedes Jahr einen höheren Anteil regenerativer Energien aufweist. Darüber hinaus sind 

Wärmepumpen von steigenden CO2-Preisen bei Öl und Gas nicht betroffen. Grundsätzlich gilt für Wärmepumpen: 

Je niedriger die Vorlauftemperaturen im Heizungssystem sind, desto weniger Strom wird benötigt. Parallel zum 

Einbau einer Wärmepumpe, sollte nach anerkannten Regeln der Technik also das Verteilsystem optimal eingestellt 

werden. 

Holzpelletkessel: In Holzpelletkesseln bzw. -öfen werden wenige Zentimeter lange und ca. 6 mm dünne 

Holzpresslinge (Pellets) verbrannt. Diese Holzpellets bestehen aus getrocknetem, naturbelassenem Sägemehl, 

Hobelspäne oder Waldrestholz. Die Pelletkessel werden oftmals vollautomatisch mittels Förderschnecke oder 

Saugsystem mit Pellets aus einem Pellet-Lagerraum beschickt. Der Bedienkomfort ist ähnlich wie bei anderen 

Heizungsanlagen. Durch die Kombination der Holzpelletheizung mit einer Solarthermie-Anlage kann eine noch 

sparsamere und effizientere Wärmeversorgung realisiert werden. 

Brennwertkessel: Bei Brennwertkesseln handelt es sich um eine klassische Heiztechnik ς am bekanntesten sind 

Öl- oder Gas-Kessel, es gibt sie aber auch als Pelletheizungen. Heizen mit fossilen Brennstoffen wird durch aktuell 

steigende Brennstoffpreise und die jährlich steigende CO2-Abgabe zunehmend teurer. Mittel bis langfristig werden 

die Betriebskosten also signifikant steigen. Darüber hinaus erfordern gesetzliche Regelungen, dass Betreiber von 

Gasheizungen nach und nach einen Gastarif mit immer höheren Anteilen grüner Gase nachweisen müssen. 

Brennstoffzellenheizung: Die Brennstoffzellenheizung erzeugt durch die sogenannte kalte Verbrennung in den 

einzelnen Zellen (sogenannte Stacks) Heizwärme, Warmwasser und auch elektrischen Strom. Sie benötigt einen 

Gasanschluss. Innerhalb der Brennstoffzelle findet eine elektrochemische Reaktion von einem Oxidationsmittel 

(Sauerstoff der Luft) und einem Brennstoff (Wasserstoff oder Erdgas) statt, sodass Wärme freigesetzt und Strom 

produziert wird. Im Vergleich zu Pelletkesseln und Wärmepumpen sind Brennstoffzellenheizungen nochmals 

teurer und gleichzeitig besteht wie bei Brennwertkesseln die Abhängigkeit, langfristig einen Lieferanten für 

erneuerbares Gas zu finden. Falls diese Technologie zukünftig eine Rolle spielen sollte, dann am ehesten im Bereich 

der Nicht-Wohngebäude oder großen Mehrfamilienhäusern. 
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Hybridheizung: Eine Hybridheizung kombiniert die Vorteile mehrerer Heizsysteme (z.B. Solarthermie, 

Wärmepumpe, Holzheizung, Gasheizung) mittels einer intelligenten Regelung und einem Pufferspeicher 

miteinander. Werden ausschließlich regenerative Heizsysteme kombiniert, dann spricht man von einer 

sogenannten Erneuerbaren Energien-Hybridheizung. Oftmals kommt bei Hybridheizungen die Solarthermie zum 

Einsatz. 

 

4.8 Zusammenfassung und Fazit 

Die Potenzialanalyse für erneuerbare Energien in der Wärmeerzeugung im Projektgebiet Aurich offenbart sehr 

gute Chancen für eine nachhaltige Wärmeversorgung. 

Die Potenziale sind räumlich heterogen verteilt: In bebauten Gebieten dominieren die Potenziale der Solarthermie 

und Photovoltaik auf Dachflächen, sowie Luft-Wasser-Wärmepumpen und Erdwärmekollektoren bzw. -sonden in 

direkter Umgebung der Gebäude. Vereinzelt existieren Freiflächen in unmittelbarer Nähe zur Kernstadt Aurich, auf 

denen sich bedeutende technische Potenziale für die Nutzung von Solarthermie oder Erdwärmesonden befinden. 

Außerhalb der Siedlungsgebiete sind Erdwärmekollektorfelder oder Erdwärmesondenfelder vielerorts potenziell 

realisierbar. Die Solarthermie auf Freiflächen besitzt im Projektgebiet ebenfalls ein hohes Potential, erfordert 

jedoch zusätzlich eine sorgfältige Planung hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit und Möglichkeiten der Integration 

in Wärmenetze sowie Flächen zur Wärmespeicherung. Die Erschließung dieser Potenziale kann unter Umständen 

bei der weiteren Evaluierung der Wärmenetzeignungsgebiete mit untersucht werden. Im Stadtkern liegt das 

größte Potenzial in der Gebäudesanierung mit einem Schwerpunkt auf öffentlichen Liegenschaften und 

Wohngebäuden. Besonders Gebäude, die bis 1978 erbaut wurden, bieten ein hohes Einsparpotenzial durch 

Sanierung. 

Die umfassende Analyse legt nahe, dass es technisch möglich ist, den gesamten Wärmebedarf durch erneuerbare 

Energien auf der Basis lokaler Ressourcen zu decken. Dieses ambitionierte Ziel erfordert allerdings eine 

differenzierte Betrachtungsweise, da die Potenziale räumlich und zeitlich stark variieren und nicht überall 

gleichermaßen verfügbar sind und Flächenkonkurrenz ein Thema ist, das nicht nur aus energetischer Perspektive 

zu betrachten ist. Darüber hinaus gilt es die begrenzten Ressourcen aus den Bereichen Biomasse und öffentlicher 

bzw. industrieller Abwärme gezielt dort einzusetzen, wo es aus technischen und wirtschaftlichen Gründen mit den 

anderen Lösungen sonst nicht möglich wäre. Im Hinblick auf die dezentrale Erzeugung und Nutzung erneuerbarer 

Energien spielt die Flächenverfügbarkeit eine entscheidende Rolle. Individuelle, räumlich angepasste Lösungen 

sind daher unerlässlich für eine effektive Wärmeversorgung.  
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5 Eignungsgebiete für Wärmenetze 

Wärmenetze sind eine Schlüsseltechnologie für die Wärmewende, jedoch sind diese nicht überall wirtschaftlich. 

Die Ermittlung von Eignungsgebieten für die Versorgung mit Wärmenetzen ist eine zentrale Aufgabe der KWP und 

dient als Grundlage für weiterführende Planungen und Investitionsentscheidungen (siehe Abbildung 27). Die 

identifizierten und in der KWP beschlossenen Eignungsgebiete können dann in weiteren Planungsschritten bis hin 

zur Umsetzung entwickelt werden. 

 

 

Abbildung 27: Vorgehen bei der Identifikation der Eignungsgebiete 

 

Wärmenetze stellen eine effiziente Technologie dar, um große Versorgungsgebiete mit erneuerbarer Wärme zu 

erschließen und den Verbrauch mit den Potenzialen, welche sich oft an den Stadträndern oder außerhalb befinden, 

zu verbinden. Die Implementierung solcher Netze erfordert allerdings erhebliche Anfangsinvestitionen sowie einen 

beträchtlichen Aufwand in der Planungs-, Erschließungs- und Bauphase. Aus diesem Grund ist die sorgfältige 

Auswahl potenzieller Gebiete für Wärmenetze von großer Bedeutung. 

Ein wesentliches Kriterium für die Auswahl geeigneter Gebiete ist die Wirtschaftlichkeit, welche durch den Zugang 

zu kosteneffizienten Wärmeerzeugern und einen hohen Wärmeabsatz pro Meter Leitung charakterisiert wird. 

Diese Faktoren tragen dazu bei, dass das Netz nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich tragfähig ist. 

Zudem spielt die Realisierbarkeit eine entscheidende Rolle, welche durch Tiefbaukosten und -möglichkeiten, die 

Akzeptanz der Bewohner*innen und Kund*innen sowie das geringe Erschließungsrisiko der Wärmequelle 

beeinflusst wird. Schließlich ist die Versorgungssicherheit ein entscheidendes Kriterium. Diese wird sowohl 

organisatorisch durch die Wahl verlässlicher Betreiber und Lieferanten als auch technisch durch die Sicherstellung 

der Energieträgerverfügbarkeit, geringen Preisschwankungen einzelner Energieträger und das minimierte 

Ausfallrisiko der Versorgungseinheiten gewährleistet. Diese Kriterien sorgen dafür, dass die Wärmenetze nicht nur 

effizient und wirtschaftlich, sondern auch nachhaltig und zuverlässig betrieben werden können. 
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Bis es zum tatsächlichen Bau von Wärmenetzen kommt, müssen zahlreiche Planungsschritte durchlaufen werden. 

Die Wärmeplanung ist hier als ein erster Schritt zu sehen, in welcher geeignete Projektgebiete identifiziert werden. 

Eine detaillierte, technische Ausarbeitung des Wärmeversorgungssystems ist nicht Teil des Wärmeplans, sondern 

wird im Rahmen von Machbarkeitsstudien erarbeitet. In diesem Bericht wird zwischen zwei Kategorien von 

Versorgungsgebieten unterschieden: 

Eignungsgebiete für Wärmenetze 

 Gebiete, welche auf Basis der unter Kapitel 2.4 genannten Bewertungskriterien für Wärmenetze 

grundsätzlich geeignet sind. 

Einzelversorgungsgebiete 

 Gebiete, in welchen eine wirtschaftliche Erschließung durch Wärmenetze wahrscheinlich nicht gegeben 

ist. Die Wärmeerzeugung erfolgt individuell im Einzelgebäude. 

5.1 Einordnung der Verbindlichkeit zum Neu- und Ausbau von Wärmenetzen 

In diesem Wärmeplan werden keine verbindlichen Ausbaupläne beschlossen. Die im Folgenden vorgestellten 

Eignungsgebiete zu Wärmenetzausbau- und -neubaugebieten dienen als strategisches Planungsinstrument für die 

Infrastrukturentwicklung der nächsten Jahre. Für die Eignungsgebiete in der Stadt Aurich sind weitergehende 

Einzeluntersuchungen auf Wirtschaftlichkeit und Realisierbarkeit zwingend notwendig. Die flächenhafte 

Betrachtung im Rahmen der KWP kann nur eine grobe, richtungsweisende Einschätzung liefern. 

Zudem hat die Stadt grundsätzlich die Möglichkeit, ein Gebiet als Wärmenetzvorranggebiet auszuweisen. 

Gebäudeeigentümer*innen innerhalb eines Wärmenetzvorranggebietes mit Anschluss- und Benutzungszwang 

sind verpflichtet, sich an das Wärmenetz anzuschließen. Diese Verpflichtung besteht bei Neubauten sofort. Im 

Bestand besteht die Verpflichtung erst ab dem Zeitpunkt, an dem eine grundlegende Änderung an der 

bestehenden Wärmeversorgung vorgenommen wird. In einem der Wärmeplanung nachgelagerten Schritt sollen 

auf Grundlage der Eignungsgebiete von den Projektentwicklern und Wärmenetzbetreibern konkrete 

Ausbauplanungen für Wärmenetzausbaugebiete erstellt werden. 

Für den nach NKlimaG erstellten Wärmeplan gilt in Bezug auf das GEG: 

αCŅƭƭǘ ƛƴ ŜƛƴŜǊ YƻƳƳǳƴŜ ǾƻǊ aƛǘǘe 2026 oder Mitte 2028 eine Entscheidung zur Ausweisung eines Gebiets für den 

Neu- oder Ausbau eines Wärme- oder Wasserstoffnetzes basierend auf einem Wärmeplan, wird dort die 

Verpflichtung zur Nutzung von 65 Prozent erneuerbaren Energien in Heizsystemen bereits dann wirksam. Der 

Wärmeplan allein reicht jedoch nicht aus, um diese früheren Verpflichtungen nach dem GEG auszulösen. Vielmehr 

braucht es auf dieser Grundlage eine zusätzliche Entscheidung der Kommune über die Gebietsausweisung, die 

öffentlich bekaƴƴǘ ƎŜƳŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴ ƳǳǎǎΦέ ό.ǳƴŘŜǎƳƛƴƛǎǘŜǊƛǳƳ ŦǸǊ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ǳƴŘ YƭƛƳŀǎŎƘǳǘȊΣ нлноύΦ 5ŀǎ 

bedeutet, wenn die Stadt Aurich beschließt, vor 2028 Neu- und Ausbaugebiete für Wärmenetze oder Wasserstoff 
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auszuweisen und diese zu veröffentlichen, gilt die 65 %-EE-Pflicht für Bestandsgebäude einen Monat nach 

Veröffentlichung. 

 

5.2 Eignungsgebiete im Projektgebiet 

Im Rahmen der Wärmeplanung lag der Fokus auf der Identifikation von Eignungsgebieten (siehe Abbildung 28). 

Der Prozess der Identifikation der Eignungsgebiete erfolgte in drei Stufen: 

1. Vorauswahl: Zunächst wurden die Eignungsgebiete automatisiert ermittelt, wobei ausreichender Wärmeabsatz 

pro Fläche bzw. Straßenzug und vorhandene Ankergebäude, wie kommunale Gebäude, berücksichtigt wurden. 

2. Lokale Restriktionen: In einem zweiten Schritt wurden die automatisiert erzeugten Eignungsgebiete im Rahmen 

von Expertenworkshops näher betrachtet. Dabei flossen sowohl örtliche Fachkenntnisse als auch die Ergebnisse 

der Potenzialanalyse ein. Es wurde analysiert, in welchen Gebieten neben einer hohen Wärmedichte auch die 

Nutzung der Potenziale zur Wärmeerzeugung günstig erschien. 

3. Umsetzungseignung: Im letzten Schritt unterzog die Stadtverwaltung die verbleibenden Gebiete einer weiteren 

Analyse und grenzte sie ein. Im Projektgebiet wurden die in Abbildung 28 eingezeichneten Eignungsgebiete für 

eine zentrale Wärmeversorgung identifiziert. Sämtliche Gebiete, die nach den durchgeführten Analysen, zum 

aktuellen Zeitpunkt, als wenig geeignet für ein Wärmenetz eingestuft wurden, sind als Einzelversorgungsgebiete 

ausgewiesen. 

Zusammensetzung der Wärmeerzeugung: Mittels Kennzahlen und üblichen Auslegungsregeln wurde für die 

Eignungsgebiete ein Wärmeversorgungs-Szenario skizziert. Hierbei wird die Grundlast mit einer Technologie mit 

einer hohen Anzahl von Benutzungsstunden abgedeckt. Die Spitzenlast deckt die Energiemenge, die an den 

kältesten Tagen oder zu Stoßzeiten benötigt wird. Diese wird in der Praxis mit einer Technologie, die gut regelbar 

ist, realisiert (bspw. Pelletheizungen oder Biogaskessel). 

Es handelt sich hierbei um ein technisch sinnvolles Zielszenario, welches als Orientierung für die Definition der 

ermittelten Maßnahmen zu verstehen ist. Die vorgeschlagenen Wärmeversorgungstechnologien sind nicht 

verbindlich und wurden auf der aktuell verfügbaren Datengrundlage ermittelt. 

In den folgenden Abschnitten werden die Eignungsgebiete in kurzen Steckbriefen vorgestellt und eine mögliche 

Wärmeversorgung anhand der lokal vorliegenden Potenziale skizziert. Die vorgeschlagenen nutzbaren Potenziale 

müssen auf die Machbarkeit, Umsetzbarkeit, Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit vertieft untersucht werden. 
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Bezeichnung: Wärmebedarf heute [MWh/a]: 

Eignungsgebiet Aurich Zentrum 34.090  

Eignungsgebiet Aurich West 17.140  

Eignungsgebiet Gewerbegebiet Aurich Nord 53.600  

Eignungsgebiet Wiesenstraße 8.307  

Eignungsgebiet Leerer Landstraße 12.470  

Eignungsgebiet Gewerbegebiet Schirum 7.346  

 

 

Abbildung 28: Übersicht über die definierten Eignungsgebiete für Wärmenetze im Projektgebiet 
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Eignungsgebiet Titel Maßnahmenart Aufwand 

Eignungsgebiet 
Aurich Zentrum 

Eignungsgebiet für zentrale 
Wärmeversorgung mittels Abwärme und 
Faulgas aus dem Klärwerk in Haxtum 

Technisch Hoch 

Gebietsbeschreibung: 

Das identifizierte Eignungsgebiet umfasst 595 Gebäude mit einem 
überwiegenden Baujahr 1949-1978 und ist zu 61 % durch private 
Wohngebäude und zu einem Großteil durch Nicht-Wohngebäude 
geprägt. Das betrachtete Gebiet umfasst eine Fläche von etwa 62 ha. 

 

Energieversorgung:  

Im Gebiet liegt heute ein jährlicher Wärmebedarf von rund 34.090 MWh/a Jahr vor, wovon der größte Teil über 
das bestehende Erdgasnetz gedeckt wird. Der berechnete Wärmebedarf im Zieljahr 2040 beträgt ca. 
21.810 MWh/a, was einer Wärmebedarfsreduktion von ca. 36 % entspricht. Die Treibhausgas-Emissionen 
belaufen sich unter der jetzigen Versorgungssituation auf 8.937 t CO2-e/a. Die installierten Heizungsanalagen 
haben eine Gesamtleistung von etwa 27 MW. Das Heizungsanlagenalter beläuft sich auf durchschnittlich 18 
Jahre. 

Versorgungsoptionen: 

5ƛǊŜƪǘ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǎ CǊŜƛȊŜƛǘōŀŘǎ α5Ŝ .ŀŀƭƧŜά ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ ŜƛƴŜ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴŜ ²ŅǊƳŜƭŜƛǘǳƴƎΣ ŘƛŜ ǎƛŎƘ ƛƴ 
nördlicher Richtung bis zur Sparkassen Arena erstreckt. Die Nahwärmeleitung verläuft in direkter Nähe zu 
Finanzamt, Auricher Schloss, Gymnasium Ulricianum und weiteren öffentlichen Liegenschaften. Ein Ausbau 
der Nahwärmeleitung in Richtung Zentrum wäre eine Option. Im Zentrum sind weitere mögliche Ankerkunden 
wie bzw. die Stadtverwaltung, das Caro und die komplette Fußgängerzone der Innenstadt mit diversen 
Gewerbetreibende vorhanden, die sich an das Wärmenetz anschließen könnten. Die durchschnittliche 
Wärmedichtelinie in diesem Gebiet beträgt 4.244 kWh/m*a 

 

Abbildung 29: Eignungsgebiet "Aurich-Zentrum" 
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Eignungsgebiet Titel Maßnahmenart Aufwand 

Eignungsgebiet 
Aurich-West 

Eignungsgebiet für zentrale 
Wärmeversorgung mittels Abwärme aus 
dem Klärwerk in Haxtum 

Technisch Hoch 

Gebietsbeschreibung: 

Das Gebiet westlich vom Stadtzentrum ist aufgrund der 
Ankerkunden (Schulzentrum (IGS und BBS) sowie KVHS) und dem 
existierenden Abwärmepotenzial des Klärwerks Haxtum genauer 
betrachtet worden. 
Zum jetzigen Zeitpunkt beinhaltet das Gebiet 292 Gebäude (nicht 
gleichzusetzen mit potenziellen Wärmeabnehmern). Neben den 
Ankerkunden ist das Gebiet geprägt durch Ein- und 
Mehrfamilienhäuser. 63% der Objekte sind Wohngebäude. Der 
Großteil des Gebäudebestands wurde vor 1979 errichtet (1. 
Wärmeschutzverordnung 1977). Das betrachtete Gebiet umfasst 
eine Fläche von etwa ca. 86 ha. 

 

Energieversorgung:  

Im Gebiet liegt heute ein jährlicher Wärmebedarf von 17.140 MWh vor. Im Jahr 2040 wird sich der 
Wärmebedarf unter den unten aufgeführten Versorgungsoptionen perspektivisch auf ca. 11,9 GWh jährlich 
reduzieren. Den wichtigsten Energieträger in dem Gebiet stellt aktuell Erdgas dar. Die entstehenden THG-
Emissionen belaufen sich auf 4.462 t CO2 pro Jahr. Im Eignungsgebiet sind heute Heizanlagen mit einer 
Gesamtleistung von 13.450 kW installiert. 

Versorgungsoptionen: 

Die Abwärme des Klärwerks könnte direkt genutzt und nahe des Schulzentrums um ein Erdsondenfeld ergänzt 
werden. Je mehr weitere Technologien (Solarthermie, Power-to-Heat, Biomasse) man integriert bekommt 
und je besser das Schulzentrum und die KVHS die Verbräuche reduzieren, desto mehr Wärme wäre 
perspektivisch für weitere Gebäude nutzbar. 

 

Abbildung 30: 9ƛƎƴǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ α!ǳǊƛŎƘ-²Ŝǎǘά 
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Eignungsgebiet Titel Maßnahmenart Aufwand 

Eignungsgebiet 
Gewerbegebiet 
Aurich Nord 

Eignungsgebiet für zentrale 
Wärmeversorgung mittels KWK aus den 
angrenzenden Satelliten BHKWs im 
Gewerbegebiet  

Technisch Hoch 

Gebietsbeschreibung: 

Das Gebiet zwischen Sandhorst und Tannenhausen eignet sich 
aufgrund der potenziellen Ankerkunden Enercon, Mechanic 
Anlagenbau GmbH, Stanztechnologie Aurich und der vorhandenen 
Satelliten-BHKWs rund um das Gewerbegebiet für eine nähere 
Betrachtung. Das Gebiet umfasst derzeit 272 Gebäude und ist 
geprägt durch Gewerbe, Handel und Dienstleistungen. Die Fläche 
des Eignungsgebietes beträgt ca. 239 ha. Sowohl südlich als auch 
westlich gibt es Potenzialflächen für Freiflächen-Photovoltaik. 

 

Energieversorgung:  

Im Gebiet liegt heute ein jährlicher Wärmebedarf von ca. 54.500 MWh vor. Im Jahr 2040 wird sich der 
Wärmebedarf unter den unten aufgeführten Versorgungsoptionen perspektivisch auf ca. 40.000 MWh jährlich 
reduzieren, was einer Wärmebedarfsreduktion von ca. 25 % entspricht. Den wichtigsten Energieträger in dem 
Gebiet stellt aktuell Erdgas dar. Die entstehenden THG-Emissionen belaufen sich auf 14.050 t CO2 pro Jahr. Im 
Eignungsgebiet sind heute Heizanlagen mit einer Gesamtleistung von 28 MW installiert. 

Versorgungsoptionen: 

Im Gewerbegebiet bietet sich eine Wärmeversorgung aus der Abwärme der ansässigen Industrie (ca. 330 
MWh) in Kombination mit Großwärmepumpen und Solarthermie auf der Wärme- und Freiflächen-
Photovoltaik und Windkraft auf der Stromseite an. Eingebettet werden könnte dies in das bestehende System 
aus Biogas-KWK-Anlagen und weiteren BHKW. Die durchschnittliche Wärmemenge in diesem Gebiet beträgt 
4157 kWh/m*a. 

 

Abbildung 31: 9ƛƎƴǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ αDŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ !ǳǊƛŎƘ bƻǊŘά 
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Eignungsgebiet Titel Maßnahmenart Aufwand 

Eignungsgebiet 
Wiesenstraße 

Eignungsgebiet für zentrale 
Wärmeversorgung mittels KWK im 
vorhandenen Nahwärmenetz 

Technisch Hoch 

Gebietsbeschreibung: 

In diesem überwiegend durch Wohngebäude geprägten Gebiet (90 
% Wohngebäude) wird derzeit ein Nahwärmenetz zur 
Wärmeversorgung genutzt. Nördlich des Wohngebietes befindet 
sich die Freie Walddorfschule Ostfriesland. Das Gebiet umfasst 
derzeit 184 Gebäude, von denen ein großer Teil an das 
Nahwärmenetz angeschlossen sind. Das betrachtete Gebiet umfasst 
eine Fläche von ca. 29 ha 

 

Energieversorgung:  

Im Gebiet liegt heute ein jährlicher Wärmebedarf von ca. 8.307 MWh vor. Im Jahr 2040 wird sich der 
Wärmebedarf perspektivisch auf ca. 5.298 MWh jährlich reduzieren, was einer Wärmebedarfsreduktion von 
ca. 36 % entspricht. Den wichtigsten Energieträger in dem Gebiet stellt aktuell Erdgas dar. Die entstehenden 
THG-Emissionen belaufen sich auf 2.360 t CO2 pro Jahr. Im Eignungsgebiet sind heute Heizanlagen mit einer 
Gesamtleistung von 6.825 kW installiert. 

Versorgungsoptionen: 

Wie in der Gebietsbeschreibung erwähnt, besteht für diese Gebiete bereits seit Jahren eine Nahwärmelösung. 
Betreiber des Nahwärmenetzes ist die enercity AG. Die enercity AG prüft derzeit eine klimaneutrale 
Umstellung der derzeitigen erdgasbasierten Wärmeversorgung. Eine Umstellung wird in den nächsten Jahren 
angestrebt und der Kontakt zur Stadtverwaltung besteht. 

 

Abbildung 32: 9ƛƎƴǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ α²ƛŜǎŜƴǎǘǊŀǖŜά 
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Eignungsgebiet Titel Maßnahmenart Aufwand 

Eignungsgebiet 
Leerer Landstraße 

Eignungsgebiet für zentrale 
Wärmeversorgung im Gewerbe 

Technisch Hoch 

Gebietsbeschreibung: 

Das identifizierte Eignungsgebiet umfasst 176 Gebäude mit einem 
überwiegenden Baujahr zwischen 1959 und 1978 und ist zu 63 % 
durch private Wohngebäude und zu 29 % durch Gebäude des 
produzierenden Gewerbes geprägt. Das betrachtete Gebiet umfasst 
eine Fläche von ca. 46 ha. 

 

Energieversorgung:  

Im Gebiet liegt heute ein jährlicher Wärmebedarf von rund 12.470 MWh/a vor, wovon der größte Teil über das 
bestehende Erdgasnetz gedeckt wird. Der berechnete Wärmebedarf im Zieljahr 2040 beträgt ca. 6.573 MWh/a, 
was einer Wärmebedarfsreduktion von ca. 48 % entspricht. Die Treibhausgas-Emissionen belaufen sich unter 
der jetzigen Versorgungssituation auf 3.290 t CO2-e/a. Die installierten Heizungsanalagen haben eine 
Gesamtleistung von etwa 6.931 kW. Das Heizungsanlagenalter beläuft sich auf durchschnittlich 19 Jahre. 

Versorgungsoptionen: 

Dieses Gebiet ist im Zentrum vor allem durch viele Einzelhändler geprägt. Daher ist hier ein hohes Potenzial 
an möglichen Ankerkunden für den Aufbau eines Nahwärmenetzes vorhanden. Denkbar ist eine reine 
Versorgung des ansässigen Gewerbes mit oder ohne Einbindung des Wohngebietes im nördlichen Teil des 
Eignungsgebietes. Die mittlere Wärmedichte in diesem Gebiet beträgt 4.116 kWh/m*a. 

 

Abbildung 33: Eignungsgebiet "Leerer Landstraße" 
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